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1. Rechtliche Grundlagen  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG1 

definiert. 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß 
§ 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die Tier- und wild le-
benden Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die eu-
ropäischen Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 
BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträch-
tigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, 
soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der FFH-
Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im 

Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung zur Ortsumgehung Frei-
berg (BVerwG, Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12/10) die Privilegierungsmöglichkeit 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt. So sollen Tötungen von Individuen, die 
im Zusammenhang mit der Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ste-
hen, nicht mehr von dieser Privilegierung erfasst sein, da Art. 12 Abs. 1 a der FFH-

                                                

1
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 

am 03. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) geändert worden ist. 
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Richtlinie eine entsprechende Begrenzung des Tötungsverbotes nicht vorsehe. Dies 
hätte grundsätzlich zur Folge, dass in den Fällen, in denen eine Tötung von Indivi-
duen bei der Beseitigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wahrscheinlich ist, 
das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwirklicht würde und für die jeweils 
betroffene Art eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen wäre. 
Diese Rechtsprechung wurde nun durch das Urteil zum Weiterbau der BAB A 14 
(BVerwG, Urteil vom 08.01.2014, Az. 9 A 4/13) konkretisiert. Hierin hat das Bundes-
verwaltungsgericht festgestellt, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn das 

baubedingte Tötungsrisiko durch Vermeidungsmaßnahmen bereits bis zur Schwelle 
des allgemeinen Lebensrisikos, dem die Individuen der jeweiligen Art ohnehin unter-
liegen, gesenkt wird. Die Erteilung einer Ausnahme wird damit erst dann erforder-
lich, wenn sich das Tötungsrisiko des Individuums signifikant über das allgemeine 
Lebensrisiko hinaus erhöht. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von 

den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erhebli-

cher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließ-

lich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maß-

geblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Arti-
kel 16 Abs. 3 der FFH-Richtlinie und Art. 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. 

 

Nachfolgend wird geprüft, inwieweit das Vorhaben mit den Anforderungen des § 44 (1) 

BNatSchG vereinbar ist. Dabei ist zu ermitteln, ob vorhabensbedingt Auswirkungen zu 

erwarten sind, die unter die dort genannten Verbotstatbestände fallen. Sollte dies der 

Fall sein, so ist für die relevanten Arten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG gegeben sind. Die Artenschutzprüfung erfolgt 

entsprechend der Vorgaben des Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in 

Hessen (12/2015).  

Die Bewertung der landesweiten Erhaltungszustände folgt dabei dem ‚Bericht nach 

Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013 – Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen – 

Deutschland (Hessen-Forst FENA Naturschutz; Stand: 13. März 2014)‘ sowie der 

Veröffentlichung ‚Zum Erhaltungszustand der Brutvogelarten Hessens – 2. Fassung 

(VSW et al.; März 2014)‘.  
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2. Datengrundlagen 

Am 08. Februar 2022 erfolgte im Zuge der Erstbegehung auch die Strukturelle 

Vorkartierung. Aufbauend auf dieser Potenzialanalyse wurde das zu systematisch zu 

erfassende Artenspektrum festgelegt. Demzufolge waren als betrachtungsrelevante 

Taxa aktuell die Fledermäuse, die standortgebundene Avifauna, die lokale Reptilien-

fauna sowie die Tagfalter- und Heuschreckenfauna zu kartieren. Weiterhin erschien 

es notwendig aufgrund des vorhandenen Gehölzbestandes für die Haselmaus (Mus-

cardinus avellanarius) eine gezielte Nachsuche durchzuführen. Gleiches gilt für die 

artenschutzrechtlich relevante Spanische Flagge (Euplagia quatripunctaria) die bei 

früheren Kartierungen (siehe hier: Faunistisches Gutachten, BÜRO FÜR UMWELTPLA-

NUNG 2012) nachgewiesen wurde. Zudem erfolgte während der Erfassungsperiode 

ergänzend eine Potenzial-Abschätzung als weitere Basis für die Bewertung einer 

möglichen Betroffenheit von Arten oder Artengruppen, wie auch eine gezielte Nach-

suche nach Horsten und Großnestern, Spechthöhlen, natürlichen Baumhöhlen und -

spalten, Fledermaus- und Nistkästen durchgeführt wurde, da diesen Mikrohabitat-

strukturen im Grundsatz eine gesteigerte artenschutzrechtliche Bedeutung zukommt.  

Erfassungsmethoden  

Die Nachsuche nach Fledermäusen erfolgte als Dämmerungs- und Nachtbegehung 

mittels zweier Ultraschalldetektoren. Eingesetzt wurden dabei ein Detektor mit zwei 

gleichzeitig arbeitenden Erkennungssystemen (Mischer- und Teiler-Verfahren) sowie 

ein Detektor mit variabel einstellbarem Frequenzbereich zur Optimierung der 

Artbestimmung. Die Begehungen erfolgten als Transektmuster, das eine vollständige 

Durchmusterung des Untersuchungsraumes ermöglichte und auch die westlich 

angrenzende Wickerbachaue mit einschloss.  

Um belastbare Aussagen für die im Wirkzonenbereich der geplanten Vorhabensflä-

che liegenden Gehölzbiotope zu erhalten, wurden standortökologisch geeignete Aus-

wahlbereiche im unmittelbaren, aber auch im Umfeld des Plangebietes auf Vorkom-

men der Haselmaus untersucht. Die Untersuchungsperiode erstreckte sich dabei von 

Anfang April 2022 (erwartbares Ende des Winterschlafs) bis Ende September 2022 

(Ende der Aktivitätsperiode). Für die Nachsuche wurden insgesamt 32 Haselmaus-

Tubes – in einer Höhe von 1,0 bis 2,5 m - als künstliche Quartierhilfen installiert. Die 

Tubes wurden am 08. März 2022 ausgebracht und in den Folgemonaten regelmäßig 

kontrolliert. Die Nachsuche deckt dabei sowohl den Monat Mai, als auch den Monat 

September ab, in denen die Wahrscheinlichkeit von Nachweisen am höchsten einge-

stuft wird (Juskaitis, R. & Büchner, S., 2010). Die Suchareale in denen die Hasel-

maus-Tubes aufgehängt wurden, sind in der anliegenden Karte 1 dargestellt. 

Die ornithologische Erfassung erfolgte durch Verhörung und Sichtbeobachtung wäh-

rend der Begehungen. Die jeweilige Begehung erfolgte als Transektmuster, das eine 

vollständige Durchmusterung des Untersuchungsraumes ermöglichte und auch die 

westlich angrenzende Wickerbachaue mit einschloss. Auswertungen von Beobach-

tungszeit, Verhalten (Gesang, Füttern u.a.), Direktbeobachtungen (Jungvögel, Nest  
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u.ä.), Habitatanforderungsprofil bzw. Strukturangebot etc. ermöglichten die jeweilige 

Statusableitung. Methodisch lehnt sich die Erfassung eng an die Methodenstandards 

zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al.) an.  

Die Nachsuche nach Reptilien und hier vor allem der artenschutzrechtlich bedeutsa-

men Zauneidechse (Lacerta agilis) erfolgte zum Teil während der Begehungen unter 

Einbeziehung der typischen Lebensräume in das Transektmuster. Im Wesentlichen 

wurde jedoch eine gezielte Nachsuche in den vorhandenen, potenziell geeigneten 

Siedlungsarealen (Aufwärm- und Versteckplätze u.ä.) während der beiden Hauptak-

tivitäts- bzw. -mobilitätsphasen der Art (Frühjahr, Spätsommer) durchgeführt. Er-

gänzend wurden zur Nachweisoptimierung insgesamt 15 Kunstverstecke (Dach-

pappestücke, 0,5 x 1,0 m) eingesetzt. Die Lage dieser Kunstverstecke ist in der an-

liegenden Karte 1 dargestellt. Alle Begehungen erfolgten bei geeigneten Witterungs-

bedingungen. Durch das gewählte Untersuchungsintervall war auch die Nachweis-

phase für Schlüpflinge mit abgedeckt, so dass ggf. Aussagen zur gebietsautoch-

thonen Reproduktion möglich waren.  

Die Erfassung der Insektengruppen Tagfalter und Heuschrecken erfolgten sowohl als 

Beibeobachtung im Rahmen der Begehungen, im Wesentlichen aber durch gezieltes 

Begehen und Absuchen (potenziell) geeigneter Habitatbereiche (Sichtbeobachtung, 

Verhörung, Streifnetzfang).  

Ergänzend wurden auch die Ergebnisse des bereits in 2012 für wesentliche Teile des 

aktuellen Vorhabensbereich erstellten Faunistischen Gutachtens (BÜRO FÜR UMWELT-

PLANUNG) im Rahmen der aktuellen Erfassung überprüft.  

Untersuchungszeitraum  

Die Erfassung der betrachtungsrelevanten faunistischen Taxa erfolgte in einem Zeit-

raum von Anfang Februar 2022 bis Mitte November 2022. Hierdurch wurde 

hinlänglich eine gesamte Aktivitätsperiode der lokalen Fauna abgedeckt.  

Begehungstermine in 2022 

08. Februar, 08. März, 28. März, 11. April, 02. Mai, 25. Mai, 10. Juni, 28. Juni, 27. 

Juli, 18. August, 26. August, 08. September, 06. Oktober, 15. November. 

Es ist anzumerken, dass es in 2022 durch die zum Teil schlechten Witterungsver-

hältnisse während des Frühjahrs durchaus zu gelegentlichen Abweichungen gegen-

über dem Erfassungsraster der Standardmethodik kommen konnte, um die Erfas-

sung der Bestandsdaten zu optimieren. 

Bestandssituation 

Die Bestandssituation im Plangebiet ist dem auf der Folgeseite eingefügten Be-

standsplan (planungsbüro für städtebau – Stand 08/2022) zu entnehmen.  
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Untersuchungsraum  

Im nachstehend eingefügten Luftbildauszug ist der bearbeitete Untersuchungsraum 

rot umrandet, das Plangebiet dagegen weiß gestrichelt abgegrenzt.  
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3. Wirkfaktoren des Vorhabens  

Die Stadt Flörsheim am Main plant - in Übereinstimmung mit den Aussagen der 

übergeordneten Planung und der Nachfrage nach Gewerbeflächen in zentraler Lage 

- ein neues Gewerbegebiet zu entwickeln. Weiterhin sollen im Zuge der Planung 

infrastrukturelle Verbesserungen – vor allem den Schwerlastverkehr betreffend – 

erreicht werden. Das Plangebiet liegt südwestlich der Kernstadt zwischen den 

Siedlungsflächen des Stadtteiles Falkenberg bzw. den bestehenden Grünflächen am 

Wickerbach und den bestehenden Gewerbeflächen. Im Nordwesten wird das Plan-

gebiet durch die L 3028 (Hochheimer Straße) begrenzt, im Süden reicht es bis an die 

Bahnlinie Wiesbaden - Frankfurt. Durch die damit verbundenen Wirkmechanismen, 

sind beeinträchtigende Wirkungen auf artenschutzrechtlich relevante Vertreter der 

lokalen Flora und Fauna nicht auszuschließen. 

Gemäß  § 44 (1) BNatSchG  ist es verboten:  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

Bei der Beschreibung der vorhabensimmanenten Wirkfaktoren wird zwischen  

 Anlagebedingten Wirkfaktoren 

 Baubedingten Wirkfaktoren und 

 Betriebsbedingten Wirkfaktoren unterschieden 

Anlagebedingte Wirkfaktoren: 

Für die geplante Siedlungsflächenerweiterung werden vorhandene Biotopflächen un-

terschiedlicher Ausbildung überbaut. Dadurch tritt im Grundsatz ein unmittelbarer, ir-

reversibler Habitatverlust ein. Weiterhin entstehen durch die geplante Umnutzung 

neue Habitattypen (Freiflächengestaltung, Kompensationsmaßnahmen), die für einen 

Teil der Arten weiterhin nutzbar bleiben, ggf. auch anderen – bisher nicht vorkom-

menden Arten – neuen Lebensraum bieten (Habitatveränderung). Durch den unmit-

telbaren Habitatverlust sind insbesondere gehölzgebundene und bodenbrütende Vo-

gelarten sowie aufgrund des verfügbaren Quartierpotenzials Fledermausarten betrof-

fen. Auch für Haselmaus, Zauneidechse und Spanische Flagge sowie für Insekten-

arten der Grünland- und Saumbiotope ist zunächst eine Betroffenheit anzunehmen. 
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Auf dem nachstehenden Kartenauszug (PLANUNGSBÜRO FÜR STÄDTEBAU,08/2024) ist 

die angestrebte, zeitlich beschränkte Entwicklungssituation im Plangebiet zu erse-

hen. 
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Baubedingte Wirkfaktoren: 

Alle baubedingten Eingriffe sind zeitlich begrenzt und auf die jeweilige Bauab-

schnittsphase beschränkt. Ihr Auftreten ist entsprechend ihrer Qualität zum Teil 

zeitlich entzerrt, die Einzelwirkungen können sich jedoch auch akkumulierend 

verstärken. Dabei kann im Vorfeld nicht abgeschätzt werden, über welchen Zeitraum 

sich diese Belastungen erstrecken werden. Die beanspruchten Flächen können nach 

der notwendigen Inanspruchnahme jedoch wieder in den ursprünglichen Zustand 

zurückversetzt werden. Hierher zu stellen sind insbesondere: 

 Einrichtung von Baufeldern bzw. Baustellen,  

 Materiallager,  

 Geräusch- und Staubemissionen,  

 Erschütterungen, 

 Baustellenverkehr, 

 Gehölzrodung, 

 Entfernen bzw. Aufbereiten des Fäll- und Schnittgutes, 

 Entfernung der Wurzelstöcke,  

 Abschieben der Vegetationsdecke und Planierung des Baugrundes sowie  

 Pflanz- und Gestaltungsarbeiten im Rahmen der Kompensationsmaßnahmen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren: 

Hierherzustellen sind störökologische Belastungen durch die geplante Nutzung (visu-

elle Reize durch Bewegungen im Bereich der Freiflächen und durch Fahrzeugver-

kehr sowie Lärm- und Lichtreize).  

In den peripheren Bereichen des Plangebietes sind aktuell bereits vielfältige, störöko-

logisch wirksame Beeinträchtigungen zu verzeichnen: Bahnverkehr, Fahrzeugver-

kehr, Bewegung, Lärm, Licht; insbesondere der asphaltierte Bachweg im Norden 

wird intensiv von Fußgängern (mit Hunden), Fahrradfahrern und Joggern genutzt, 

wodurch – zusätzlich zum Fahrzeugverkehr der Hochheimer Straße - eine stetige 

und regelmäßige störökologische Belastung der Anschlussstrukturen gegeben ist. 

Ähnlich ist die Wirkung der Straße Am Wickerbach zu bewerten, die entlang der 

westlichen Gebietsgrenze verläuft. Auch von der bestehenden Gartennutzung im 

Plangebiet gehen – wenn auch in begrenztem Rahmen - störökologische Impulse 

aus. Aufgrund dieser störökologischen Vorbelastung kann deshalb die aktuelle 

Belastungssituation im Plangebiet nicht mehr als störungsfrei bezeichnet werden.  
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4. Abschichtung  

Durch das geplante Vorhaben kommt es ausschließlich zur direkten Inanspruchnah-

me von rein terrestrischen Lebensräumen. Insgesamt gehen mit dem Vorhaben di-

rekte Habitatverluste und Veränderungen der Standortverhältnisse einher. Auch stör-

ökologische Belastungswirkungen sind insbesondere auf die im Norden und Westen 

angrenzenden Landschaftsräume nicht auszuschließen. Als artenschutzfachlich 

relevante Lebensraumtypen im geplanten Vorhabensbereich selbst, lassen sich auf-

grund der vorgefundenen strukturellen Ausstattung Acker- und Grünlandflächen, 

Grabeland mit Gartenhütten, Brache- und Saumgesellschaften sowie feldgehölzarti-

ge Gehölzkomplexe, Gebüsche und Einzelbäume abgrenzen – tlw. verfügen die 

Gehölzbestände zudem über eine Vielzahl von Baumhöhlenstrukturen. Hinsichtlich 

der Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Taxa bedeutet dies, dass 

ausschließlich Arten oder Artengruppen betroffen sind, die hinsichtlich ihres Vor-

kommens vollständig oder teilweise (Teilhabitatnutzung) an die obengenannten 

Strukturen gebunden sind. Daraus lässt sich folgende Betroffenheitssituation ab-

leiten: 

Keine unmittelbare Betroffenheit besteht für Arten / Artengruppen 

 die eine Gewässerbindung besitzen, d.h. im Wasserkörper selbst leben oder 
reproduzieren (Fische, Libellen, aber auch Wasservogelarten)  

 die für ihr Vorkommen Felsstrukturen und / oder besonnte, extensiv genutzte 

oder verbrachte Strukturen benötigen (z.B. div. Heuschreckenarten) 

 der Feuchtgrünlandflächen (bspw. Maculinea-Arten, Großer Feuerfalter) – 

Strukturen sind nicht im Wirkzonenbereich vorhanden 

 die für ihre Reproduktion Totholz und / oder alte Eichenbestände benötigen 

(bspw. Hirschkäfer, Heldbock) 

 mit zoogeographischer Restriktion. 

sowie für artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten (fehlende Standorteignung).  

Nachfolgend wird die Betrachtungsrelevanz verschiedener Artengruppen darge-

stellt. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass es sich bei dem ge-

planten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen Eingriff handelt, wes-

halb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten der abzuschich-

tenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung entfällt 

(§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die Belange derart klassifizierter Arten werden jedoch 

unter Kapitel 6 bewertet und geprüft.   

Säugetiere (exklusive Fledermäuse): Vorkommen des artenschutzrechtlich bedeut-

samen Feldhamsters (Cricetus cricetus) sind auszuschließen, da das Plangebiet 

nicht Teil eines historisch belegten Siedlungsareals ist und auch eine in 2011 

durchgeführte Nachsuche von GALL ohne Nachweis blieb. Auch eine Betroffenheit 

des Bibers (Castor fiber) kann grundsätzlich negiert werden. Ein Vorkommen der  
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Haselmaus (Muscardinus avellanarius) kann dagegen nicht grundsätzlich ausge-

schlossen werden, da die im Vorhabensgebiet vorhandenen oder unmittelbar daran 

angrenzenden Gehölzstrukturen dem standortökologischen Anforderungsprofil der 

Art entsprechen. Daraus resultiert eine Betroffenheit bzw. Betrachtungsrelevanz für 

die Haselmaus. 

Fledermäuse: Nachweise potenziell nutzbarer Quartierstrukturen (Schlafplatzquar-

tiere -  hier: Baumhöhlen und Gartenhütten) sind sowohl in flächiger Verfügbarkeit in 

den Gehölzkomplexen, als auch als Einzelstandorte (Einzelbäume, Gartenhütten) 

innerhalb des Plangebietes vorhanden. Daraus resultiert eine Betroffenheit bzw. Be-

trachtungsrelevanz für die Gruppe der Fledermäuse. 

Vögel: Für die Gruppe der Vögel besteht eine Betrachtungsrelevanz. 

Reptilien: Für das Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicula-

ris) fehlen die Vorkommensvoraussetzungen völlig. Aufgrund der Habitatbedingun-

gen sind allerdings Vorkommen der artenschutzrechtlich bedeutsamen Arten Zaunei-

dechse (Lacerta agilis) und Schlingnatter (Coronella austriaca) nicht auszuschließen, 

so dass für beide Arten ebenfalls eine Betrachtungsrelevanz besteht.   

Amphibien: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirk-

raum keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Fische: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirkraum 

keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Libellen: Für diese Tiergruppe besteht keine Betrachtungsrelevanz, da im Wirkraum 

keine geeigneten Habitatstrukturen zu verzeichnen sind. 

Heuschrecken: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie etwa  Heide-

schrecke (Gampsocleis glabra) sind wegen der fehlenden Standorteigenschaften 

(keine ausgeprägte Xerothermie)  auszuschließen. 

Tagfalter: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie Dunkler  und Heller 

Ameisenbläuling (Maculinea nausithous, Maculinea teleius) sind wegen der stand-

ortökologischen Gegebenheiten auszuschließen; Bestände der essentiellen Falter- 

und Raupenfutterpflanze Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) fehlen im 

Plangebiet völlig. 

Totholzbesiedelnde Käfer: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

etwa der Große Heldbock (Cerambyx cerdo) sind aufgrund fehlender Standorteigen-

schaften (hier: geeignete Eichenbestände) auszuschließen. 

Sonstige Arten: Vorkommen sonstiger, artenschutzrechtlich relevanter Arten wie 

sind aufgrund der im Gebiet nicht vorhandenen, spezifischen standortökologischen 

Bedingungen auszuschließen. Allein die Spanische Flagge (Euplagia quatripuncta-

ria) wurde im Rahmen der früheren Erfassungen (BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG, 2010) 

nachgewiesen, so dass für sie auch aktuell zunächst eine Betroffenheit anzunehmen 

ist.  
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Pflanzenarten: Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten sind - wegen der 

fehlenden Standorteignung - auszuschließen. 

Als für das Plangebiet relevante Taxa verbleiben demnach die Gruppen der  

Fledermäuse und Vögel  sowie Haselmaus, Zauneidechse, Schlingnatter und Spa-

nische Flagge  als Einzelarten. 
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5.  Wirkungsanalyse 

Nachfolgend wird – differenziert nach einzelnen Artengruppen – bewertet, inwieweit 

die potenziell festgestellte Betroffenheit durch die lokal herrschenden Bedingungen 

tatsächlich besteht, welche Arten ggf. davon betroffen sind und wie erheblich die 

vorhabensbedingte Eingriffswirkung jeweils einzuschätzen ist. Aufgrund ihrer all-

gemeinen Bedeutung für die Lokalfauna und den betroffenen Landschaftsraum 

werden die nachfolgenden Maßnahmen sowie Maßnahmenempfehlungen vor die 

gruppenspezifischen Kapitel gestellt: 

S 01 Ökologische Baubegleitung:  Die Wahrung der  artenschutzrechtlichen 

Belange sowie die fachliche Beratung und Begleitung bei der Umsetzung 

und Dokumentation der artenschutzrechtlich festgelegten Maßnahmen 

sind durch eine qualifizierte Person aus dem Fachbereich der Landespfle-

ge oder vergleichbarer Fachrichtungen sicherzustellen. 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen, unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

E 01 Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut: Das für die 

Freiflächenbegrünung vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) 

sowie das einzusetzende Saatgut müssen aus regionaler Herkunft stam-

men. Bei allen Baumgehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle 

(wichtige Nistsubstratquelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden. 

E 02 Minimierung von Lockeffekten für Insekten: Für die ggf. notwendige Be-

leuchtung – auch bei der Durchführung von Betriebsabläufen - sind aus-

schließlich Lampen mit warmweißen LEDs (unter 3.000 Kelvin Farbtempe-

ratur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten Lockeffekten für 

Insekten zulässig. 

E 03 Verzicht auf Trassierband: Bei allen Abgrenzungen oder Kennzeichnun-

gen von räumlichen Grenzen ist auf den Einsatz von Trassierband zu ver-

zichten, um Plastikmüll zu vermeiden und dabei vor allem den Eintrag von 

Trassierbandstücken (Plastikmüll) in die umgebende Landschaft zu ver-

meiden. Zur sicheren Abgrenzung sind vor allem Bauzaunelemente, Holz-

gatter u.ä. zu verwenden; notwendige Markierungen sind durch Holzpflö-

cke oder Markierungsfarbe herzustellen. 

V 01 Habitatschutz: Für die an Baufelder angrenzenden Biotopflächen ist eine 

flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, Lagerung von 

Aushub und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen im 

Zuge der Bauausführung auszuschließen. Daher sind in diesen Grenzzo-

nen entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18 920 vorzusehen 

um den gewünschten Schutz zu gewährleisten. Die Art der Umsetzung 

wird durch die ÖBB festgelegt, kontrolliert und dokumentiert.  
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5.1  Säugetiere (excl. Fledermäuse) 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die Belange der derart betroffenen 

Arten - wie bspw. für den beobachteten Maulwurf (Talpa europaea)  - werden jedoch 

in Kapitel 6 betrachtet.  

Vorkommen des Feldhamsters können auf Basis der Ergebnisse einer von GALL in 

2011 durchgeführten, gezielten Nachsuche – die ohne Nachweis blieb - negiert 

werden. Die damals untersuchten Ackerflächen innerhalb des aktuellen Pla-

nungsraumes  sind in dem eingefügten Auszug dieses Gutachtens dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund seiner strukturellen Ausstattung sind im Betrachtungsraum nur für die 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius) geeignete Vorkommensbedingungen vor-

handen. Da eine in 2022 durchgeführte, intensive Nachsuche im Vorhabensbereich 

ergebnislos blieb, kann fachlich begründet davon ausgegangen werden, dass das 

Plangebiet derzeit nicht zum Siedlungsraum der Haselmaus rechnet. Demzufolge 

kann für sie auch das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 (1) BNatSchG 

ausgeschlossen werden. Eine Wirkungsanalyse ist daher entbehrlich.  
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Empfohlene Maßnahme zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen: 

E 04 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden, wird empfohlen, bei Zäunen einen Bodenab-

stand von 15 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu 

verzichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wild-

schweine) auf eine bodennahe Maschenweite von rund 15 cm zu achten. 

 

5.2  Fledermäuse  

Für diese Artengruppe wurde eine grundsätzliche Betroffenheit festgestellt, da inner-

halb des Plangeltungsbereiches nutzbare Quartierstrukturen vorhanden sind (Baum-

höhlen und Gartenhütten – vgl. dazu auch die anliegende Karte 2). Im Rahmen der 

Fledermauserfassung gelangen allerdings allein Nachweise des Großen Abend-

seglers (Nyctalus noctula ) und der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Diese 

Datenlage deckt sich vollständig mit den bereits in 2010 ermittelten Ergebnissen. 

Aufgrund ihrer Gefährdungssituation und der anzunehmenden unmittelbaren Betrof-

fenheit wurde für die beiden nachgewiesenen Fledermausarten jeweils eine formale 

Artenschutzprüfung durchgeführt. Bei Berücksichtigung der nachstehend formulierten 

Maßnahmen tritt kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein; ein Ausnah-

meerfordernis besteht nicht. Die formalen Prüfbögen mit den detaillierten Prüfer-

gebnissen für Zwergfledermaus und Großem Abendsegler sind dem Anhang beig-

legt. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 02 Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen: Zur sicheren Vermeidung be-

einträchtigender Wirkungen für baumhöhlengebundene Fledermausarten 

und höhlenbrütende Vogelarten ist unmittelbar vor unvermeidlichen Fäl-

lungen von Baumgehölzen eine aktuelle Begutachtung hinsichtlich ggf. 

zwischenzeitlich entstandener Baum- bzw. Spechthöhlen durchzuführen 

(Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik); alle dabei ange-

troffenen Höhlenbäume sind deutlich sichtbar zu markieren; im Nach-

weisfall gilt dann V 03 sowie C 01 und C 03. 

V 03 Beschränkung der Rodungszeit für Höhlenbäume: Die Fällung von Höh-

lenbäumen muss grundsätzlich außerhalb der Brut- und Setzzeit erfolgen. 

Da die Baumhöhlen in dieser Zeit durchaus noch von Fledermäusen als 

Schlafplatz genutzt werden können, ist der Höhlenbaum unmittelbar vor 

der Fällung, durch eine fachlich qualifizierte Person, auf das Vorkommen 

von Fledermäusen zu überprüfen; bei gut einsehbaren Potenzialquartieren 

kann dies direkt optisch erfolgen; werden keine Fledermäuse angetroffen 

ist der Baum unverzüglich zu fällen oder die vorhandene Öffnung zu ver- 
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schließen. Bei schwer einsehbaren Baumhöhlen ist jeweils an der Höhlen-

öffnung ein Ventilationsverschluss anzubringen. Die Fällung des Baumes 

kann dann  - bei geeigneten Witterungsverhältnissen (Nachttemperaturen 

> 5°C; kein Dauerregen) - ab dem nächsten Tag erfolgen. 

V 04 Fledermausschonender Abriss der Gartenhütten: Da zumindest die 

Zwergfledermaus das befliegbare Innere der vorhandenen Gartenhütten 

potenziell als Schlafplatz nutzen kann, sind diese vor dem Beginn der 

Abrissarbeiten auf schlafende Fledermäuse zu überprüfen  (Sichtkontrolle, 

Ausflugkontrolle, Schwärmkontrolle o.ä.). Sollten hierbei Fledermäuse 

angetroffen werden, ist durch die ÖBB ein Vorschlag zur weiteren Vor-

gehensweise zu formulieren und mit der UNB abzustimmen. Grundsätzlich 

sollte der Abriss während der Winterruhephase (hier: Dezember und 

Januar) erfolgen, da die vorhandenen Gartenhütten strukturell keine 

Eignung als Winterquartier besitzen – vorsorgend ist jedoch auch hier die 

eingangs genannte Überprüfung durchzuführen. 

C 01 Installation von Fledermauskästen 1: Als Ersatz für den Verlust potenziel-

ler Höhlenquartiere sind vorlaufend zum Eingriff von der ökologischen 

Baubegleitung - oder unter deren Anleitung - für jeden Höhlenbaum, der 

beseitigt werden muss, zwei Fledermauskästen zu installieren. Die Fle-

dermauskästen sind aus folgender Typenpalette auszuwählen: Flach-

kasten Typ 1 FF, Fledermaushöhle Typ 2FN und Fledermaushöhle Typ 

3FN sowie funktional vergleichbare Typen; die Umsetzung dieser Maß-

nahme ist den Eingriffen voranzustellen. Die Hilfsgeräte werden durch-

nummeriert, um eine Überprüfung zu ermöglichen und die Dokumentation 

zu erleichtern. Ihre Reinigung und Wartung ist über einen Zeitraum von 30 

Jahren sicherzustellen. Die Maßnahme wird gegenüber der UNB im Rah-

men einer Vollzugsdokumentation mit Standortkarte und Quantifizierung 

nachgewiesen. Geeignete Standorte bzw. Zielräume für die Hilfsgeräte 

sind im Rahmen des Bauleitplanverfahrens festzulegen. 

C 02 Installation von Fledermauskästen 2: Als Ersatz für den Verlust potenziel-

ler Höhlen- und Spaltenquartiere innerhalb der flächig entwickelten Ge-

hölzzüge sind vorlaufend zum Eingriff von der ökologischen Baubegleitung 

– oder unter deren Anleitung – insgesamt 20 Fledermaushöhlen der Ty-

pen 2FN und 3FN oder funktional vergleichbare Typen zu installieren; die 

Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen. Die Hilfs-

geräte werden durchnummeriert, um eine Überprüfung zu ermöglichen 

und die Dokumentation zu erleichtern. Ihre Reinigung und Wartung ist 

über einen Zeitraum von 30 Jahren sicherzustellen. Die Maßnahme wird 

gegenüber der UNB im Rahmen einer Vollzugsdokumentation mit Stand-

ortkarte nachgewiesen. Geeignete Standorte bzw. Zielräume für die 

Hilfsgeräte sind im Rahmen des Bauleitplanverfahrens festzulegen. 
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K 01 Einbau von Quartiersteinen: Als Ersatz für den Verlust von (potenziellen) 

Quartierstrukturen durch den Abriss der Gartenhütten sind für die davon 

potenziell betroffene Zwergfledermaus Ersatzquartiere in die oberen 

Hauswandbereiche einzubauen. Pro entfallender Gartenhütte sind zwei 

Quartiersteine an geeigneten Neubauten vorzusehen. Zu verwenden sind 

die Typen Fassadenröhre 1 FR / 2 FR sowie Wandsystem 3 FE oder 

funktional vergleichbare Typen. Eine Mischung der genannten Typen wird 

ebenso empfohlen, wie ein kolonieartiger Einbau. Ein Einbau in Gara-

genwände ist nur möglich, wenn die hierfür vorgesehenen Fassaden eine 

Mindesthöhe von 3,5 m aufweisen. Die Maßnahme wird gegenüber der 

UNB im Rahmen einer Vollzugsdokumentation mit Quantifizierung nach-

gewiesen. 

 

5.3  Vögel 

Die Gruppe der Vögel wird nach Artengruppen betrachtet, die aufgrund ihrer ökolo-

gischen Schwerpunktausrichtung zusammengefasst werden können. Es liegen 

Nachweise für zehn Arten mit einem landesweit ungünstig-unzureichenden Erhal-

tungszustand sowie für drei Arten mit einem landesweit ungünstig-schlechten Er-

haltungszustand vor. Für diese 13 Arten erfolgt eine detaillierte Artenschutzprüfung 

(siehe Prüfbögen im Anhang). Für Arten mit einem landesweit günstigen Erhal-

tungszustand (21 Arten) erfolgt dagegen eine tabellarische Betrachtung ihrer arten-

schutzrechtlichen Belange. Aktuell beobachtete Vogelarten mit einem nicht definier-

ten Erhaltungszustand (vier Arten) werden der Vollständigkeit halber ebenfalls ta-

bellarisch dargestellt.  

Aufgrund ihrer allgemeinen Bedeutung für die lokale Avifauna wird zur Vermeidung 

von Verbotstatbeständen nach & 44 (1) BNatSchG die nachfolgende Vermeidungs-

maßnahme vor die gruppenspezifischen Kapitel gestellt: 

V 05 Minderung des Vogelschlags an spiegelnden und transparenten Fronten: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 19 BNatSchG ist beim Bau 

großer Fensterfronten darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für 

Vögel weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an 

Glasbauteilen sind vorsorglich u.a. folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder 

strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien 

oder fest vorgelagerte Konstruktionen (bspw. Rankengitterbegrünungen). 

Eine entsprechende Maßnahmenumsetzung ist generell bei Scheiben mit 

freier Durchsicht an transparenten Gebäudeteilen (z. B. Übergänge, 

Wintergärten, Eckverglasungen u.ä.) sowie bei Glasfassaden mit einem 

Glasanteil > 75 % sowie für stark spiegelndes Glas erforderlich. Weitere 

Hinweise zu Abständen, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem  
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derzeit als Stand der Technik geltenden Leitfaden Vogelfreundliches 

Bauen mit Glas und Licht, 3., überarbeitete Auflage (RÖSSLER, M. et al., 

2022) zu entnehmen. 

 
Greifvögel  

Nach den Begehungen in 2022 sind Brutvorkommen der im Vorhabensgebiet beo-

bachteten oder für den umgebenden Landschaftsraum nachgewiesenen Greifvogel-

arten Mäusebussard (Buteo buteo), Schwarzmilan (Milvus migrans) und Turmfalke 

(Falco tinnunculus) für das Vorhabensgebiet definitiv auszuschließen, da innerhalb 

des Plangebietes keine Horststandorte nachweisbar waren. Ein Greifvogelhorst war 

allerdings in unmittelbarer Nähe des Plangebietes auf einem Oberleitungsmast der 

angrenzenden Bahnlinie vorhanden – allerdings war dieser durch die Elster überbaut 

und aktuell besetzt worden (vgl. dazu die anliegenden Karten 3 und 5).  Eine Nutz-

ung des Vorhabensgebietes als Teil ihres Nahrungshabitates ist für die genannten 

Arten jedoch nachweislich gegeben. Entsprechende Beeinträchtigungen des lokalen 

Vorkommens ist in Anbetracht der Größe ihres Gesamtnahrungshabitates allerdings 

auszuschließen. Reine Jagdhabitate unterliegen zudem nach derzeitiger Rechts-

auffassung nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG.  

Demzufolge sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beeinträchtigungen aus-

zuschließen. In Anbetracht ihres in Hessen als ungünstig-unzureichend bewerteten 

Erhaltungszustandes erfolgte für Mäusebussard und Turmfalke jedoch eine 

spezifische Artenschutzprüfung. Für den Schwarzmilan genügt dagegen aufgrund 

seines günstigen Erhaltungszustandes in Hessen eine tabellarische Betrachtung 

seiner artenschutzrechtlichen Belange. Es tritt für keine der geprüften Arten ein 

Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht 

erforderlich. Die formalen Prüfbögen für Mäusebussard und Turmfalke sind dem 

Anhang beigelegt.  

 
Eulen 

Ein Vorkommen der streng an Waldbiotope gebundenen Arten Raufußkauz (Aegolius 

funereus) und Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) kann aufgrund der für beide 

Arten ungeeigneten standortökologischen Gegebenheiten ausgeschlossen werden. 

Auch die Schleiereule (Tyto alba) als Gebäudebrüter findet im Plangebiet keine 

geeigneten Bruthabitatstrukturen vor. Gleiches gilt auch für den Uhu (Bubo bubo) der 

seinen Nistplatz im Regelfall im Bereich hoher Felssteilwände anlegt.  

Unter strukturellen Aspekten werden innerhalb des Plangebietes dagegen die stand-

ortökologischen Anforderungsprofile von  Steinkauz (Athene noctua – Höhlenbe-

wohner), Waldkauz (Strix aluco – Höhlenbewohner) und Waldohreule (Asio otus – 

Sekundärnutzer großer Nester und Horste) erfüllt. Während bei den Erfassungen in 

2010 und der gezielten Steinkauz-Nachkartierung in 2011 ein Vorkommen des 

Steinkauzes innerhalb des aktuellen Plangebietes belegt werden konnte, gelang dies 

bei der aktuellen Nachsuche in 2022 nicht mehr. Der damalige Nachweis war einer 
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arttypischen Nisthilfe zuzuordnen, die aktuell nicht mehr vorhanden war. Auf Basis 

dieser Datengrundlage muss davon ausgegangen werden, dass das Vor-kommen 

des Steinkauzes im untersuchten Landschaftsraum mittlerweile erloschen ist, so 

dass auch die Notwendigkeit einer Wirkungsanalyse für die Art entfällt. Waldkauz 

und Waldohreule waren ebenfalls bei der Kartierung in 2022 nicht nachweisbar, was 

sich mit der Datenlage aus 2010 deckt, so dass auch hier eine Wirkungsanalyse 

entfallen kann. 

Eine Nutzung des Vorhabensgebietes als Teil ihres Nahrungshabitates ist für einige 

der genannten Eulenarten denkbar und strukturell möglich – allerdings aktuell im 

Rahmen der Dämmerungsbegehungen nicht belegt. Reine Jagdhabitate unterliegen 

jedoch nach derzeitiger Rechtsauffassung nicht den Prüfanforderungen des § 44 (1) 

BNatSchG.  

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Luftjäger 

Hierzu rechnen 2022 im betroffenen Landschaftsraum allein die nachgewiesenen 

Arten Mauersegler (Apus apus) und Mehlschwalbe (Delichon urbica), die jedoch im 

Bereich des Betrachtungsraumes beide nur als Nahrungsgast einzustufen sind, die 

den Luftraum über dem Gelände nutzen. Auch bei der geplanten Flächennutzung 

bleibt diese Funktion – wenn auch eingeschränkt - erhalten. Nutzbare Bruthabitat-

strukturen fehlen für beide Arten im Bereich des Vorhabensgebietes zur Gänze. 

Reine Jagdhabitate unterliegen jedoch nach derzeitiger Rechtsauffassung nicht den 

Prüfanforderungen des § 44 (1) BNatSchG. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen. Für die in Hessen mit einem ungünstig-unzureichen-

den Erhaltungszustand bewerteten Arten Mauersegler und Mehlschwalbe wurden die 

formalen Prüfbögen ausgefüllt. Es tritt jedoch kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) 

BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit nicht erforderlich. Die Prüfbögen mit den 

detaillierten Prüfergebnissen für die beiden genannten Arten sind dem Anhang 

beigelegt.  

 
Wassergebundene Vogelarten 

Im Plangebiet sind keine Wasserflächen vorhanden, die wassergebundenen Vogel-

arten ein Vorkommen ermöglichen. Für das Vorkommen von Arten dieser ökologi-

schen Gruppe ist das eigentliche Plangebiet daher irrelevant. Die im Rahmen der 

Kartierung nachgewiesenen Arten Graureiher (Ardea cinerea), Kormoran (Phalacro-

corax carbo) und Lachmöwe (Larus ridibundus) sind formal ebenfalls in diese Gruppe 

einzuordnen, waren jedoch nur als Nahrungsgäste oder Überflieger anzutreffen. Die 

ebenfalls bei der Kartierung angetroffenen Arten Stockente (Anas platyrhynchos) und 

Teichhuhn (Gallinula chloropus) sind dagegen innerhalb des Gesamt-Untersu-
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chungsraumes als Brutvogelarten einzustufen (vgl. dazu die anliegende Karte 4), 

wenngleich ihr Status in Relation zum Plangebiet nur der eines Randsiedlers ist. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Be-

einträchtigungen auszuschließen. Jedoch wurden für Stockente und Teichhuhn 

sowie Kormoran und Lachmöwe,  eine Wirkungsanalyse erstellt, da ihnen aufgrund 

ihres landesweit ungünstig-schlechten bzw. ungünstig-unzureichenden Erhaltungszu-

standes eine gesteigerte artenschutzrechtliche Relevanz zukommt. Als Ergebnis der 

Artenschutzprüfung ist festzuhalten, dass kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) 

BNatSchG eintritt, ein Ausnahmeerfordernis somit nicht besteht. Die formalen Prüf-

bögen für die vier vorgenannten Arten liegen dem Anhang bei. 

 
Arten der Röhrichte 

Das Vorhaben betrifft keine ausgebildeten Röhrichtbestände; demzufolge sind auch 

keine Vorkommensbedingungen für Vogelarten, die im Röhricht leben bzw. Röhrichte 

als Bruthabitatstruktur benötigen, gegeben. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  

 
Synanthrope Arten 

Hierunter rechnet im betroffenen Landschaftsraum die nachgewiesenen Arten Haus-

sperling (Passer domesticus) und Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) sowie die 

ebenfalls nachgewiesenen Arten Mauersegler (Apus apus) und Mehlschwalbe (Deli-

chon urbica), die bereits vorstehend beschrieben wurden.  Aufgrund ihrer engen 

Bindung an das anthropogene Siedlungsumfeld, finden generell Arten dieser Gruppe 

– mit Ausnahme des Hausrotschwanzes - aktuell im Bereich des Vorhabensgebietes 

keine nutzbaren Vorkommensvoraussetzungen, da sich innerhalb des Plangebietes 

keine Gebäude oder Bauwerke befinden. Die vorhandenen Gartenhütten besitzen 

allein für den nischenbrütenden Hausrotschwanz geeignete Bruthabitatbedingungen. 

Durch die geplante Flächennutzung wird das Vorkommen aller hierher gestellten 

Arten daher nicht in erheblichem Maße beeinflusst, im Falle des derzeit nur als 

Nahrungsgast beobachteten Haussperlings  ggf. sogar verbessert.  

Demzufolge sind für alle Vertreter dieser Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen. Während für alle hier eingeordneten Arten – mit 

Ausnahme von Mehlschwalbe und Mauersegler - der Erhaltungszustand in Hessen 

noch als günstig bewertet wird, weshalb für sie nur eine tabellarische Prüfung ihrer 

artenschutzrechtlichen Belange erfolgt, wurden für die beiden genannten Luftjäger-

arten wegen ihrer artenschutzrechtlichen Relevanz die formalen Prüfbögen ausgefüllt 

(vgl. oben). Bei Beachtung der nachstehend formulierten Maßnahmen tritt kein 

Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG ein, eine Ausnahme ist somit auch für 

keine der hierher gestellten Arten erforderlich. Die formalen Prüfbögen für Mehl-

schwalbe und Mauersegler liegen dem Anhang bei.  
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Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 06 Regelung für Abriss der Gartenhütten: Da zumindest der Hausrotschwanz 

die vorhandenen Gartenhütten als Brutplatz nutzen kann bzw. genutzt hat, 

ist der jeweilige Abriss daher außerhalb der Brutzeit durchzuführen, um 

das Eintreten der Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden. 

Über eine ggf. erforderliche, bauzeitliche Strukturkompensation ist im 

Einzelfall durch die Ökologische Baubegleitung zu entscheiden. 

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden 

Gründen nicht einzuhalten sein, müssen die potenziellen Bruthabitate un-

mittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch die ÖBB auf das Vorhanden-

sein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen Nestern mit Ge-

legen, brütenden Vögeln oder noch  nicht flüggen Jungvögeln muss deren 

Ausfliegen abgewartet werden, um dann unmittelbar den Abriss durchzu-

führen. Die UNB erhält dazu einen Ergebnisbericht. 

K 02 Einbau von Niststeinen: Als Ersatz für den Verlust von nutzbaren bzw. 

genutzten Bruthabitatstrukturen durch den Abriss der Gartenhütten ist für 

den davon potenziell betroffenen Hausrotschwanz ein struktureller Ersatz 

zu schaffen und artspezifisch geeignete Niststeine in die oberen Haus-

wandbereiche einzubauen. Pro entfallender Gartenhütte sind zwei Nist-

steine an geeigneten Neubauten vorzusehen. Zu verwenden sind die 

Typen 26 (Nischenbrüter) und 1HE (Nischenbrüter) oder funktional ver-

gleichbare Typen. Die Maßnahme wird gegenüber der UNB im Rahmen 

einer Vollzugsdokumentation mit Quantifizierung nachgewiesen. 

 
Gehölzgebundene Avifauna 

Für die Gruppe der gehölzgebundenen Vogelarten besitzt das Vorhabensgebiet auf-

grund des gebietsprägenden, höhlen- und spaltenreichen Gehölzbestandes und sei-

ner strukturelle Heterogenität sowie seiner funktionalen Verflechtung mit angren-

zenden, großflächig ausgebildeten Gehölzkomplexen eine gesteigerte Bedeutung. 

Allein Spechthöhlen und Horste (vgl. oben) konnten im Vorhabensgebiet selbst nicht 

ermittelt werden, wodurch zumindest für die Teilartengruppe der Spechte eine unmit-

telbare Betroffenheit ausgeschlossen werden kann. Demgegenüber ist jedoch für 

große, mittlere und kleine Baumfreibrüter, Heckenbrüter sowie Höhlen- und Ni-

schenbrüter von einer direkten, vorhabensbedingten Betroffenheit auszugehen. Um – 

insbesondere auch während der Bauphase – Beeinträchtigungen sicher auszu-

schließen sind entsprechende Vorgaben zu berücksichtigen.  

Artenschutzrechtlich sind vor allem die Beobachtungen von Elster (Pica pica), 

Grünfink (Carduelis chloris), Hohltaube (Columba oenas) und Star (Sturnus vulgaris) 

herauszustellen, wobei die  Hohltaube nur einen Gaststatus im Plangebiet besitzt. 

Die Elster kommt dagegen traditionell (bei Beachtung der Daten aus den früheren 

Kartierungen) als  individuenreicher  Brutvogel  vor ( vgl. dazu die Harte 5), wobei  
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gerade diese starke Präsenz deutlich zu Lasten der lokalen Singvogelfauna geht, die 

sich deutlich individuen- und artenärmer präsentiert, als aufgrund der standörtlichen 

Gegebenheiten zu erwarten wäre. 

Für alle hier eingeordneten Arten deren Erhaltungszustand in Hessen noch als gün-

stig bewertet wird, erfolgt nur eine tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen 

Belange. Für Elster, Grünfink, Hohltaube und Star wurde dagegen aufgrund ihres 

landesweit als ungünstig-unzureichend bewerteten Erhaltungszustandes eine 

detaillierte Wirkungsanalyse durchgeführt und die formalen Prüfbögen ausgefüllt. Als 

Ergebnis der Artenschutzprüfung ist festzuhalten, dass bei Beachtung der nach-

stehend formulierten Maßnahmen kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG 

eintritt, ein Ausnahmeerfordernis somit nicht besteht. Die formalen Prüfbögen mit den 

detaillierten Prüfergebnissen für die vier vorgenannten Arten sind dem Anhang 

beigelegt. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 02 Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen: Zur sicheren Vermeidung be-

einträchtigender Wirkungen für baumhöhlengebundene Fledermausarten 

und höhlenbrütende Vogelarten ist unmittelbar vor unvermeidlichen Fäl-

lungen von Baumgehölzen eine aktuelle Begutachtung hinsichtlich ggf. 

zwischenzeitlich entstandener Baum- bzw. Spechthöhlen durchzuführen 

(Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik); alle dabei ange-

troffenen Höhlenbäume sind deutlich sichtbar zu markieren; im Nach-

weisfall gilt dann V 03 sowie C 01 und C 03. 

V 07 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 

Februar – gefällt, gerodet oder zurückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 

BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen soll diese 

Vermeidungsmaßnahme auch für Ziergehölze, kleinräumig ausgebildete 

Gehölzbestände und den Rückschnitt von in das Baufeld hineinragender 

Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrachtungsraum ggf. auch 

eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion innewohnt. 

V 08 Gehölzschutz: Alle im Plangebiet verbleibenden Einzelgehölze oder Ge-

hölzkomplexe sind gegen eine strukturelle und funktionale Beeinträchti-

gung durch Befahren, Lagerung von Aushub und Material, Abstellen von 

Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen im Zuge der Gebietserschließung und 

Bebauung zu schützen. Daher sind in der Grenzzone der dort ausgewie-

senen  Baufelder entsprechende Schutzmaßnahmen (bspw. Bauzäune) 

vorzusehen. Gleiches gilt für die im Westen an das Plangebiet angren-

zenden Gehölzkomplexe; diese liegen zwar außerhalb des Plangebietes, 

jedoch ist eine flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, 

Lagerung von Aushub und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahr-

zeugteilen im Zuge der Gebietserschließung und Bebauung – insbeson-
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dere auch in dessen Randzonen - zu vermeiden. Daher sind in der Grenz-

zone des Plan-Geltungsbereiches entsprechende Schutzmaßnahmen 

(bspw. Bauzäune) vorzusehen. Die Einhaltung der vorstehenden Festle-

gungen ist durch die ÖBB zu gewährleisten und zu dokumentieren. 

C 03 Installation von Nistkästen 1: Als Ersatz für den Verlust potenzieller Brut-

plätze für Höhlen- und Nischenbrüter sind vorlaufend zum Eingriff von der 

ökologischen Baubegleitung - oder unter deren Anleitung - für jeden 

Höhlenbaum, der beseitigt werden muss, zwei Nistkästen zu installieren. 

Diese sind aus folgender Typenpalette auszuwählen: Nisthöhle Typ 1B 

(verschiedene Lochtypen), Nisthöhle Typ 2GR (ovales Flugloch oder Drei-

loch) und Nischenbrüterhöhle Typ 1N sowie funktional vergleichbare Ty-

pen; die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen. 

Die Hilfsgeräte werden durchnummeriert, um eine Überprüfung zu er-

möglichen und die Dokumentation zu erleichtern. Ihre Reinigung und War-

tung ist über einen Zeitraum von 30 Jahren sicherzustellen. Die Maßnah-

me wird gegenüber der UNB im Rahmen einer Vollzugsdokumentation mit 

Standortkarte und Quantifizierung nachgewiesen. Geeignete Standorte 

bzw. Zielräume für die Hilfsgeräte sind im Rahmen des Bauleitplanverfah-

rens festzulegen. 

C 04 Installation von Nistkästen 2: Als Ersatz für den Verlust potenzieller Brut-

plätze für Höhlenbrüter innerhalb der flächig entwickelten Gehölzzüge sind 

vorlaufend zum Eingriff von der ökologischen Baubegleitung – oder unter 

deren Anleitung – insgesamt 10 Nisthöhlen der Typen 1B (verschiedene 

Lochtypen) und 2GR (ovales Flugloch oder Dreiloch) oder funktional ver-

gleichbare Typen zu installieren; die Umsetzung dieser Maßnahme ist den 

Eingriffen voranzustellen. Die Hilfsgeräte werden durchnummeriert, um 

eine Überprüfung zu ermöglichen und die Dokumentation zu erleichtern. 

Ihre Reinigung und Wartung ist über einen Zeitraum von 30 Jahren si-

cherzustellen. Die Maßnahme wird gegenüber der UNB im Rahmen einer 

Vollzugsdokumentation mit Standortkarte nachgewiesen. Geeignete 

Standorte bzw. Zielräume für die Hilfsgeräte sind im Rahmen des Bau-

leitplanverfahrens festzulegen. 

 
Arten gehölzarmer Habitatkomplexe  

Hierher werden Vogelarten gestellt, die für ihr Vorkommen zwar einen gewissen 

Anteil an Gehölzstrukturen benötigen, darüber hinaus jedoch auch auf das Vorhan-

densein von gehölzfreien Strukturkomponenten angewiesen sind. Diese Kategorie ist 

daher als Übergang zwischen den gehölzgebundenen Arten und den Offenlandarten 

zu sehen. Typus-Arten dieser Gruppe ist die in 2022 nachgewiesene Dorngrasmücke 

(Sylvia communis) sowie Bluthänfling (Acanthis cannabina), Neuntöter (Lanius col-

lurio) und Schwarzkehlchen (Saxicola torquata). Die Dorngrasmücke verliert durch 
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die geplante Vorhabensumsetzung ihre innerhalb des Plangebietes besetzten Brut-

habitatstrukturen, woraus sich eine unmittelbare Betroffenheit für sie ergibt.  

In Anbetracht ihres in Hessen noch als günstig bewerteten Erhaltungszustandes 

erfolgt für die Dorngrasmücke die Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen Belage in 

tabellarischer Form. Es tritt bei Berücksichtigung der nachstehenden Maßnahmen für 

die Dorngrasmücke kein Verbotstatbestand  nach  § 44 (1) BNatSchG ein; eine Aus-

nahme ist somit nicht erforderlich, zumal für sie auch  die Anforderungen des § 44 (5) 

BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zu-

sammenhang hinreichend erfüllt werden. 

Notwendige Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 07 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 

Februar – gefällt, gerodet oder zurückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 

BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen soll diese 

Vermeidungsmaßnahme auch für Ziergehölze, kleinräumig ausgebildete 

Gehölzbestände und den Rückschnitt von in das Baufeld hineinragender 

Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrachtungsraum ggf. auch 

eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion innewohnt. 

V 08 Gehölzschutz: Alle im Plangebiet verbleibenden Einzelgehölze oder Ge-

hölzkomplexe sind gegen eine strukturelle und funktionale Beeinträchti-

gung durch Befahren, Lagerung von Aushub und Material, Abstellen von 

Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen im Zuge der Gebietserschließung und 

Bebauung zu schützen. Daher sind in der Grenzzone der dort ausgewie-

senen  Baufelder entsprechende Schutzmaßnahmen (bspw. Bauzäune) 

vorzusehen. Gleiches gilt für die im Westen an das Plangebiet angren-

zenden Gehölzkomplexe; diese liegen zwar außerhalb des Plangebietes, 

jedoch ist eine flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, 

Lagerung von Aushub und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahr-

zeugteilen im Zuge der Gebietserschließung und Bebauung - insbeson-

dere auch in dessen Randzonen - zu vermeiden. Daher sind in der Grenz-

zone des Plan-Geltungsbereiches entsprechende Schutzmaßnahmen 

(bspw. Bauzäune) vorzusehen. Die Einhaltung der vorstehenden Festle-

gungen ist durch die ÖBB zu gewährleisten und zu dokumentieren. 

 
Arten der gehölzfreien  Brachen und Ruderalfluren 

Hierher werden – entsprechend ihrer Nistplatzwahl - die im Untersuchungsraum brü-

tenden Arten Bachstelze (Motacilla alba), Fitis (Phylloscopus trochilus), Gartengras-

mücke (Sylvia borin), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Zilpzalp (Phylloscopus colly-

bita) und Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) gestellt, die ihre Nester in Altgrasbe-

ständen, in Hochstaudengruppen, aber auch einfach in Bodenmulden unter über-

hängender Vegetation anlegen.  
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Weiterhin ist auch der bereits bei den ‚synanthropen Vogelarten‘ genannte Haus-

rotschwanz (Phoenicurus ochruros) durchaus noch mit hierher zu stellen. Die mei-

sten dieser Arten benötigen für ihr Vorkommen aber auch noch Gehölzstrukturen als 

Ansitz- und Singwarten. Aufgrund der strukturellen Situation ist für alle genannten 

Arten eine tatsächliche Bruthabitateignung gegeben. Hieraus leitet sich für die nach-

gewiesenen sieben Arten dieser ökologischen Gruppe auch eine grundsätzliche, un-

mittelbare Betroffenheit ab, so dass für sie die Notwendigkeit einer Wirkungsanalyse 

besteht. 

Da für alle hier eingeordneten Arten – mit Ausnahme des Fitis - der Erhaltungs-

zustand in Hessen noch als günstig bewertet wird, erfolgt für diese Arten nur eine 

tabellarische Prüfung ihrer artenschutzrechtlichen Belange. Für den Fitis wurde da-

gegen aufgrund seines landesweit als ungünstig-unzureichend bewerteten Erhal-

tungszustand eine detaillierte Wirkungsanalyse durchgeführt. Es tritt bei Berücksichti-

gung der nachstehenden Maßnahme für keine der geprüften Arten ein Verbotstatbe-

stand  nach  § 44 (1) BNatSchG ein; eine Ausnahme ist somit für  keine  der hier ein-

zuordnenden Arten erforderlich, zumal auch  für alle Arten die Anforderungen des § 

44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen 

Zusammenhang hinreichend erfüllt werden. Die formalen Prüfbögen mit den Prüfer-

gebnissen für den Fitis sind dem Anhang beigelegt. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 09 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetations-

decke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also 

zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 

des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 

sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollten die zeitlichen Vorgaben der Bauzeitenbe-

schränkung nicht einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend 

durchzuführen. Hierzu muss das beanspruchte Gelände unmittelbar vor 

dem Abschieben der Vegetationsdecke sorgfältig durch die ÖBB auf 

vorhandene Bodennester abgesucht werden; sofern ein Brutgeschäft be-

reits begonnen wurde (was auch den beginnenden Nestbau mit ein-

schließt), müssen die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet 

und der Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen verschoben 

werden. Die UNB erhält in jedem Fall einen Ergebnisbericht. 
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Offenlandarten 

Für die Gruppe der Offenlandarten besitzt das Plangebiet aufgrund seiner arealwei-

sen Gehölzfreiheit eine grundsätzliche Bedeutung. Bei der Erfassung der standortge-

bundenen Avifauna gelang innerhalb des eigentlichen Plangebietes allein der Nach-

weis des Fasans (Phasanius colchicus, Federfund – vgl. dazu Karte 6) 2 sowie der 

Saatkrähe (Corvus frugilegus), die - im Gegensatz zum Fasan der als Brutvogelart 

gewertet werden muss – nachweislich nur als Nahrungsgast einzustufen ist. Für den 

Fasan ist auf dieser Basis allerdings eine unmittelbare Betroffenheit anzunehmen 

woraus sich die Notwendigkeit eines artspezifisch orientierten Maßnahmenkonzeptes 

ergibt. 

Vorkommen der hier durchaus zu erwartenden Arten Feldlerche (Alauda arvensis), 

Wiesenschafstelze (Motacilla flava), Rebhuhn (Perdix perdix) oder Wachtel (Coturnix 

coturnix) gelangen im Rahmen der in 2022 durchgeführten Erfassung dagegen nicht. 

Gleiches gilt für die ebenfalls hierher zu stellenden Vogelarten Grauammer (Miliaria 

calandra), Haubenlerche (Galerida cristata), Kiebitz (Vanellus vanellus) und Stein-

schmätzer (Oenanthe oenanthe). Dementsprechend sind für diese Arten Wirkungs-

analysen entbehrlich.  

Für die nachgewiesene und in Hessen mit einem ungünstig-unzureichenden Erhal-

tungszustand bewertete Saatkrähe wurden die formalen Prüfbögen ausgefüllt, wäh-

rend die artenschutzrechtlichen Belange des Fasans aufgrund eines fehlenden 

definierten Erhaltungszustande nur in tabellarischer Form zu prüfen waren. Als 

Ergebnis der Artenschutzprüfung ist festzuhalten, dass - bei Beachtung der nach-

stehend formulierten Maßnahmen - kein Verbotstatbestand nach § 44 (1) BNatSchG 

eintritt, ein Ausnahmeerfordernis somit nicht besteht. Die formalen Prüfbögen für die 

Saatkrähe liegen dem Anhang bei.  

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Verbotstatbeständen: 

V 09 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetations-

decke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also 

zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 

des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 

sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollten die zeitlichen Vorgaben der Bauzeitenbe-

schränkung nicht einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend 

durchzuführen. Hierzu muss das beanspruchte Gelände unmittelbar vor 

dem Abschieben der Vegetationsdecke sorgfältig durch die ÖBB auf 

                                                

2
   Der Fasan wird nach Einführung der aktualisierten  EU-Vogelschutzrichtlinie von der Einstufung in 

Kategorie C ausgenommen und gilt demnach jetzt als europäische Vogelart und ist daher auch 

unter der Rubrik ‚Offenlandarten‘ zu betrachten 



Bebauungsplan Gewerbegebiet West V.2  Stadt Flörsheim 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 

 
    Büro für Umweltplanung   64668 Rimbach  30 

 

vorhandene Bodennester abgesucht werden; sofern ein Brutgeschäft be-

reits begonnen wurde (was auch den beginnenden Nestbau mit ein-

schließt), müssen die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet 

und der Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen verschoben 

werden. Die UNB erhält in jedem Fall einen Ergebnisbericht. 

C 05 Anlage eines Blühstreifens für den Fasan: Um erhebliche Störungen durch 

das Vorhaben zu kompensieren (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) und eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population auszu-

schließen, ist die Anlage eines Blühstreifens notwendig. Der vom Vorha-

ben unmittelbar betroffene Fasan benötigt u.a. Ackerflächen, die mit Kräu-

tersäumen und Randstreifen reichlich Nahrung in Form von Sämereien 

und Insekten sowie ausreichend Deckung für die Bodennester gegenüber 

widriger Witterung, Beutegreifern und unangepasster Flächenbewirtschaf-

tung bieten. Durch die Anlage eines Blühstreifens kann das lokale Brutha-

bitatpotenzial nachweislich optimiert werden, da hierdurch Mangelhabitat-

strukturen geschaffen und Schonareale hergestellt werden. Für die Anlage 

einer rund 1.000 m² großen Maßnahmenfläche für den Fasan ist diese 

zunächst als Schwarzbrache herzustellen und für eine Einsaat mit einer 

geeigneten, regiozertifizierten Saatgutmischung vorzubereiten (feinkrü-

melige Kubatur). Die dafür notwendige Flächenbearbeitung muss bis 

spätestens Ende Februar erfolgt sein. Die Aussaat muss dann zwischen 

April und Ende Mai erfolgen. Das Saatgut darf nur auf den Boden abgelegt 

werden. Die Fläche ist anschließend zu walzen. Der Einsaatbereich ist im 

5-jährigen Turnus umzubrechen und neu einzusäen. Der jährliche Auf-

wuchs ist auch im Herbst auf der Maßnahmenfläche als Deckungskulisse 

zu belassen. Der Einsatz von Bioziden und Düngemitteln wird ausge-

schlossen. Sollte es zu einem sehr hohen Wildkrautdruck durch Problem-

wildkräuter wie Ackerkratzdistel, Hirse und Ampfer kommen, ist jährlich ein 

einmaliger Mulchschnitt vor deren Blühphase statthaft. Die Maßnahme ist 

durch eine Funktionskontrolle zu begleiten. 

 
Rastvogelarten 

Hierher werden Arten gestellt, die nur periodisch und kurzzeitig – während des 

Herbst- und Frühjahrszuges oder als Wintergäste - im Gebiet vertreten sind. Bei den 

Begehungen zwischen Anfang Februar 2022 und Anfang Mai 2022 waren allerdings 

keine typischen Rast- bzw. Gastvogelarten anzutreffen. Allein individuenreiche 

Schwärme von Star (Sturnus vulgaris), Buchfink (Fringilla coelebs) und Grünfink 

(Carduelis chloris) waren während dieser Zeit zu beobachten. Alle drei genannten 

Arten konnten dann im Untersuchungsraum allerdings auch als Brutvogelart nach-

gewiesen werden. Demzufolge ist dem Vorhabensbereich keine besondere Bedeu-

tung als Trittsteinareal für den Vogelzug zu testieren. 

Aus den genannten Gründen sind für diese Artengruppe vorhabensbedingte Beein-

trächtigungen auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich.  
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Sonstige Vogelarten 

Hierunter rechnen Arten, die im Gebiet vorkommen, aber artenschutzrechtlich nicht 

von Interesse sind. Es handelt sich entweder um Gefangenenflüchtlinge oder 

eingebürgerte Arten (Neozoen) sowie um freifliegende Haustierarten. Zu nennen sind 

im konkreten Fall Haustaube (Columba livia - Nahrungsgast) und Nilgans (Alopochen 

aegyptiacus - Nahrungsgast).  

Für diese Artengruppe sind vorhabensbedingte Beeinträchtigungen bereits im Grund-

satz auszuschließen, spezifische Artenschutzprüfungen somit entbehrlich. 
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Erläuterung zu den Tabellen  

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – ohne definierten Erhaltungszustand 

(grau) 

 Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) 

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem 

Erhaltungszustand  (gelb)  

 Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-schlechtem 

Erhaltungszustand  (rot)  

Die Erläuterungen erfolgen spaltenweise von links nach rechts: 

Deutscher Artname: verbreiteter, ggf. umgangssprachliche Bezeichnung; 

Synonyme sind möglich 

Wissenschaftlicher Artname: eindeutige Artbenennung 

Vorkommen: beschreibt den Nachweisstatus in Verbindung mit dem tatsächlichen 

Plangebiet  

Schutzstatus BNatSchG: b – besonders geschützte Art; s – besonders und streng 
geschützte Art 

Status: I – regelmäßige oder ehemals regelmäßige Brutvogelart 

Nachweis: Jahr in dem die Art im Vorhabensgebiet angetroffen wurde 

Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG: 
§ 44 (1) Nr. 1 - Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
§ 44 (1) Nr. 2 - Störungstatbestände 
§ 44 (1) Nr. 3 - Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

Darstellung ‚(X)‘: Art besitzt nur Gastvogelstatus, ohne engere Gebietsbindung 

Erläuterungen zur Betroffenheit: Auszüge aus Kartierungsunterlagen, 

begleitenden Gutachten oder zuordenbarer Literatur; ggf. auch Verweise auf die 
Anwendbarkeit des § 44 (5) BNatSchG 

Maßnahmenhinweise: Beschreibung vorgesehener Maßnahmen zur Eingriffsver-
meidung, -minimierung und -kompensation – vgl. dazu die betroffenen, ökologi-
schen Gruppen und Kapitel 7 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – ohne definierten Erhaltungszustand  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Fasan Phasanius colchicus  Brutvogel -- -- 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erd-

arbeiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 05, V 09,  

C 05 

Halsbandsittich Psittacula crameri 

  

Nahrungsgast -- -- 2022 X X  Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des 

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden 

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 05 

Haustaube Columba livia f. 

 domestica  

Nahrungsgast -- -- 2022 X X  Keine genutzten Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des 

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glas-

fassaden oder spiegelnden 

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

V 05 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – ohne definierten Erhaltungszustand  – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Nilgans Alopochen aegyptiacus  Überflieger -- -- 2022  X  Keine nutzbaren Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des 

Plangebietes; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

(5) BNatSchG ist gegeben 

-- 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Amsel Turdus merula Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es zu Ver-

letzungen oder gar Tötun-

gen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist ge-

geben. 

V 05, V 06, 

V 07, V 08, 

K 02 

Bachstelze Motacilla alba Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; v.a. bauzeitliche Stö-

rungen; § 44 (5) BNatSchG 

ist gegeben. 

V 05, V 06, 

V 09, K 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Blaumeise Parus caeruleus Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch die Ro-

dung von Höhlenbäumen; 

durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zudem zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

V 02, V 05,  

V 07, V 08, 

C 03, C 04 

Buchfink Fringilla coelebs Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es zudem zu 

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist gege-

ben 

V 05, V 07,  

V 08 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Buntspecht Dendrocopus major Nahrungsgast   b l 2022 X X  Keine Bruthöhle im Plan-

gebiet oder dem unmittel-

baren Umfeld; Durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es jedoch zu 

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist gege-

ben 

V 05 

Dorngrasmücke Sylvia communis Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es zudem zu 

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist gege-

ben 

V 05, V 07,  

V 08 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Eichelhäher Garrulus glandarius Randsiedler   b l 2022 X X  Kein Neststandort oder 

Reviernachweis innerhalb 

des Plangebietes; durch 

Kollisionen mit großen 

Glasfassaden oder spie-

gelnden Flächen kann es 

jedoch zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

V 05 

Gartengrasmücke Sylvia borin Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zudem zu Verletz-

ungen oder gar Tötungen 

kommen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 05, V 09 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Graureiher Ardea cinerea  Nahrungsgast   b l 2022  X  Kein Neststandort inner-

halb des Plangebietes; 

Störung während der Bau-

zeit; § 44 Abs. 5 BNatSchG 

ist gegeben. 

-- 

Grünspecht Picus viridis Nahrungsgast b l 2022 X X  Keine Bruthöhle im Plange-

biet oder dem unmittelba-

ren Umfeld; durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es jedoch zu 

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist gege-

ben 

V 05 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zudem zu Verletz-

ungen oder gar Tötungen 

kommen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 05, V 06, 

V 09, K 02 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Haussperling Passer domesticus Nahrungsgast  b l 2022 X X  Keine nutzbaren Bruthabi-

tatstrukturen innerhalb des 

Plangebietes; durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es jedoch zu 

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist ge-

geben. 

V 05 

Hohltaube Columba oenas  Nahrungsgast   b l 2022 X X  Keine nutzbare Bruthöhle 

innerhalb des Plangebie-

tes; durch Kollisionen mit 

großen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es jedoch zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

V 05 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Kohlmeise Parus major Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch die Ro-

dung von Höhlenbäumen; 

durch Kollisionen mit gro-

ßen Glasfassaden oder 

spiegelnden Flächen kann 

es zudem zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

V 02, V 05,  

V 07, V 08, 

C 03, C 04 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es zudem zu 

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist gege-

ben 

V 05, V 07,  

V 08 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Nachtigall Luscinia  

megarhynchos 

Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es zudem zu 

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist gege-

ben 

V 05, V 07,  

V 08 

Rabenkrähe Corvus corone  Nahrungsgast   b l 2022 X X  Kein Neststandort oder 

Reviernachweis innerhalb 

des Plangebietes; durch 

Kollisionen mit großen 

Glasfassaden oder spie-

gelnden Flächen kann es 

jedoch zu Verletzungen 

oder gar Tötungen kom-

men; Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

V 05 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Ringeltaube Columba palumbus Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust, Tötung von 

Nestlingen, Verlust von 

Bruthabitaten durch Ge-

hölzrodungen; durch Kolli-

sionen mit großen Glasfas-

saden oder spiegelnden 

Flächen kann es zudem zu 

Verletzungen oder gar Tö-

tungen kommen; Störung 

während der Bauzeit; § 44 

Abs. 5 BNatSchG ist gege-

ben 

V 05, V 07,  

V 08 

Rotkehlchen Erithacus rubecula Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zudem zu Verletz-

ungen oder gar Tötungen 

kommen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 05, V 09 

Schwarzmilan Milvus migrans  Nahrungsgast   s l 2022  X  Kein Horststandort inner-

halb des Plangebietes; 

Störung während der 

Bauzeit; § 44 Abs. 5 

BNatSchG ist gegeben. 

-- 
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Betroffenheit allgemein häufiger Arten – Erhaltungszustand ‚günstig‘ (grün) – Fortsetzung …   

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur       

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Zaunkönig Troglodytes  

troglodytes 

Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zudem zu Verletz-

ungen oder gar Tötungen 

kommen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 05, V 09 

Zilpzalp  Phylloscopus 

 collybita 

Brutvogel   b l 2022 X X X Gelegeverlust und Tötung 

von Jungvögeln  sowie 

Verlust von Bruthabitaten 

durch vorbereitende Erdar-

beiten; durch Kollisionen 

mit großen Glasfassaden 

oder spiegelnden Flächen 

kann es zudem zu Verletz-

ungen oder gar Tötungen 

kommen; v.a. bauzeitliche 

Störungen; § 44 (5) 

BNatSchG ist gegeben 

V 05, V 09 
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand  (gelb)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen 

 

Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur     

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Elster Pica pica Brutvogel b l 2022 X X X Vgl. Einzelprüfung V 05, V 07, V 08 

Fitis  Phylloscopus trochilus Brutvogel b l 2022 X X X Vgl. Einzelprüfung V 05, V 09 

Grünfink Carduelis chloris Brutvogel b l 2022 X X X Vgl. Einzelprüfung V 05, V 07, V 08 

Kormoran Phalacrocorax carbo Überflieger b l 2022  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

Mauersegler Apus apus Nahrungsgast b l 2022 X X  Vgl. Einzelprüfung V 05 

Mäusebussard Buteo buteo Nahrungsgast s l 2022  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

Mehlschwalbe Delichon urbica Nahrungsgast b l 2022 X X  Vgl. Einzelprüfung V 05 

Saatkrähe Corvus frugilegus Nahrungsgast b l 2022 X X  Vgl. Einzelprüfung V 05 

Star Sturnus vulgaris Brutvogel b l 2022 X X X Vgl. Einzelprüfung V 02, V 05, V 07,      

V 08, C 03, C 04 

Turmfalke Falco tinnunculus Nahrungsgast s l 2022  X  Vgl. Einzelprüfung -- 

Eine Betroffenheit der zehn vorstehend aufgeführten Vogelarten mit einem ungünstig-unzureichendem Erhaltungszustand ist nicht 

auszuschließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden spezifisch und detailliert überprüft.  
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Übersicht über die Betroffenheit von Arten mit ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand  (rot)  

Deutscher Artname Wissenschaftlicher 

Artname 

Vorkommen Schutzstatus 

BNatSchG 

Status Nachweis Potenzielle Betroffenheit nach BNatSchG Erläuterung zur 

Betroffenheit 

Maßnahmen-

hinweise 
§ 44  (1) Nr.1 § 44  (1) Nr.2 § 44  (1) Nr.3 

Lachmöwe Larus ridibundus Nahrungsgast b l 2022 X X  Vgl. Einzelprüfung V 05 

Stockente Anas platyrhynchos Randsiedler  b l 2022 X X  Vgl. Einzelprüfung V 05 

Teichralle Ciconia ciconia Randsiedler  b l 2022 X X  Vgl. Einzelprüfung V 05 

Eine Betroffenheit der vorstehend aufgeführten drei Vogelarten mit einem ungünstig-schlechten Erhaltungszustand ist nicht 

auszuschließen; die artenschutzrechtlichen Belange dieser Arten werden im Anschluss überprüft.  
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5.4  Reptilien 

Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um einen nach § 18 BNatSchG zulässigen 

Eingriff handelt, entfällt für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen - wie bspw. für die mehrfach im Rahmen der 

Reptiliennachsuche beobachtete Blindschleiche (Anguis fragilis vgl. dazu die Karte 7 

Reptilienarten) - die Notwendigkeit einer detaillierten Wirkungsanalyse. Ihre arten-

schutzrechtlichen Belange werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 

Für die artenschutzrechtlich relevanten Zauneidechse (Lacerta agilis) sind im Vorha-

bensbereich aufgrund dessen struktureller Ausstattung und Exposition – zumindest 

arealweise (vor allem auch entlang der Bahnlinie) - hinreichend geeignete Vorkom-

mensbedingungen gegeben. Im Rahmen der aktuellen Kartierung gelangen aller-

dings – trotz gezielter Nachsuche und dem Einsatz von 15 Kunstverstecken  - keine 

Beobachtungen dieser Art. Demnach kann fachlich begründet davon ausgegangen 

werden, dass das Plangebiet derzeit nicht zum Siedlungsraum der Zauneidechse 

rechnet. Somit kann für sie auch das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 

(1) BNatSchG ausgeschlossen werden. Eine Wirkungsanalyse ist daher entbehrlich. 

Aufgrund des Fehlens ihres ‚Hauptbeutetiers‘ ist auch ein Vorkommen der Schling-

natter nicht anzunehmen, so dass auch für diese artenschutzrechtlich relevante 

Reptilienart  eine Wirkungsanalyse entbehrlich ist. 

 

5.5  Amphibien 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

5.6  Fische 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

5.7  Libellen 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 
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5.8  Tagfalter 

Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung keine Vorkommensbedingungen für artenschutzrechtlich re-

levante Tagfalterarten vorhanden.  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG).  Die Belange der derart betroffenen 

Arten - wie bspw. für die beobachteten Bläulingsarten Kleiner Feuerfalter (Lycaena 

phlaeas) und Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus) u.a.m. - werden jedoch in 

Kapitel 6 betrachtet.   

 

5.9  Heuschrecken 

Artenschutzrechtlich relevante Heuschreckenarten kommen in Hessen nicht vor. 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG).  Die von der Planung betroffenen Ha-

bitatstrukturen bieten allerdings auch Vertretern dieser Klassifizierung keine geeig-

neten Vorkommensbedingungen, so dass eine tatsächliche Residenz dieser Arten 

ausgeschlossen wird und somit auch keine vertiefende Betrachtung ihrer arten-

schutzrechtlichen Belange erfolgen muss. Allerdings waren Vorkommen gefährdeter 

Heuschreckenarten im Vorhabensbereich zu belegen. Hilfsweise werden auch deren 

Belange in Kapitel 6 betrachtet. 

 

5.10 Totholzbesiedelnde Käfer 

Für diese Artengruppe wurde keine Betroffenheit festgestellt. Dementsprechend 

kann eine Wirkungsanalyse  entfallen. 

 

5.11 Sonstige Arten 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen nach § 18 BNatSchG zuläs-

sigen Eingriff, weshalb für die nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallenden Arten 

der abzuschichtenden Gruppen die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Be-

trachtung entfällt (§ 44 Abs. 5 S. 5 BNatSchG). Die Belange der derart betroffenen 

Arten - wie bspw. für die nachgewiesene Hornisse (Vespa crabro) oder den Goldlauf-

käfer (Carabus auratus) - werden jedoch in Kapitel 6 betrachtet. 
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Für diese Artengruppe sind aufgrund der Flächennutzung im Plangebiet und seiner 

strukturellen Ausstattung derzeit keine geeigneten Vorkommensbedingungen für 

artenschutzrechtlich relevante Arten vorhanden. Für die in 2010 nachgewiesene 

(BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG, 2012) artenschutzrechtlich relevante Spanische Flagge 

wurde – obwohl der damals beflogene Habitatkomplex zwischenzeitlich eine struktu-

relle Veränderung erfahren hat  – eine gezielte Nachsuche während der Haupt-

Emergenzphase der Art im Juli/August durchgeführt. Hierbei gelangen allerdings 

keine Beobachtungen der Art. Demnach kann fachlich begründet davon ausge-

gangen werden, dass das Plangebiet derzeit nicht zum Siedlungsraum der Spa-

nischen Flagge rechnet. Somit kann für sie auch das Eintreten von Verbotstatbe-

ständen gemäß § 44 (1) BNatSchG ausgeschlossen werden. Eine Wirkungsanalyse 

ist daher entbehrlich. 

 

5.12 Pflanzenarten 

Für diese Artengruppe fehlt die standortökologische Eignung für das Vorkommen 

artenschutzrechtlich relevanter Arten.  

Auch andere, als die in § 44 Abs. 5 S. 1 und S. 4 BNatSchG genannten Pflanzenar-

ten sind aufgrund der strukturellen Gegebenheiten nicht zu erwarten. Demzufolge 

sind durch das Vorhaben auch keine besonders geschützten Pflanzenarten betrof-

fen, so dass die Notwendigkeit einer artenschutzrechtlichen Betrachtung bereits im 

Grundsatz entfällt. 

Empfohlene Maßnahme zum Schutz der Lokalflora: 

E 05 Neophyten-Kontrolle: Jährliche Kontrolle der im Zuge der Erschließungs-

arbeiten beanspruchten und gestörten Flächen bezüglich aufkommender 

Neophyten (invasive Arten) über einen Zeitraum von 3 Jahren; hierzu sind 

mindestens zwei Begehungstermine (Mai und September) notwendig. Im 

Nachweisfall sind die angetroffenen Pflanzen – in Abstimmung mit der 

Ökologischen Baubegleitung – mechanisch zu entfernen. 
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6.  National geschützte Arten 

Im Vorhabensbereich ist das Vorkommen von Arten nicht auszuschließen, die durch 

die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt oder im Anhang II der FFH-

Richtlinie gelistet sind, jedoch nicht unter § 44 Abs. 5 S. 2 BNatSchG fallen. In 

Einzelfällen gelangen sogar solche Nachweise als Beibeobachtungen  der aktuellen 

faunistischen Erfassung. Nachfolgend werden diese belegten bzw. erwartbaren 

Vorkommen getrennt nach Artengruppen benannt und mit der zu erwartenden 

Eingriffswirkung in Beziehung gesetzt: 

Säugetiere 

Die gelegentlich bei den Begehungen beobachteten Arten Maulwurf (Talpa euro-

paea) und Feldhase (Lepus europaeus) besitzen ebenfalls einen Schutzstatus ge-

mäß BArtSchV. Gleiches gilt auch für diverse erwartbare Maus- und Spitzmausarten 

wie bspw. die regelmäßig in den Haselmaus-Tubes angetroffene Waldmaus (Apode-

mus sylvaticus) oder den Westigel (Erinaceus europaeus). Da die überplanten Le-

bensraumtypen (Acker, Grünland, Gehölzkomplexe und Saumstreifen) im betrof-

fenen Landschaftsraum durchaus noch häufig und verbreitet auftreten und zudem 

nicht über besondere Standortbedingungen verfügen, kann aufgrund der Mobilität 

der betroffenen Arten begründet von einer Verlagerung ihres Siedlungsraumes aus-

gegangen werden. Dementsprechend sind für diese Arten keine erheblichen Beein-

trächtigungen zu erwarten. Speziell an die Bedürfnisse des betroffenen Säugetierar-

tenspektrums angepasste Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich. 

Um vermeidbare Beeinträchtigungen sowie funktionale Beschränkungen für die lo-

kale Klein- und Mittelsäugerfauna im Allgemeinen zu verhindern, ist die Umsetzung 

der nachstehend beschriebenen Maßnahmen notwendig bzw. für E 04 dringend 

empfohlen. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen, unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Empfohlene Maßnahme zur Minderung funktionaler Beeinträchtigungen: 

E 04 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden, wird empfohlen, bei Zäunen einen Bodenab-

stand von 15 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu 

verzichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wild-

schweine) auf eine bodennahe Maschenweite von rund 15 cm zu achten. 
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Reptilien 

Die bei der aktuellen Kartierung nachgewiesene Blindschleiche (Anguis fragilis) be-

sitzt ebenfalls einen Schutzstatus gemäß BArtSchV. Aufgrund ihrer Mobilität und den 

strukturell der Art entsprechenden Landschaftsraumausstattung im funktionalen Um-

feld, sind für diese Art keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Speziell an 

die Bedürfnisse der Blindschleiche angepasste Kompensationsmaßnahmen sind 

daher nicht erforderlich. Um Individualverluste während der Bauvorbereitungsphase 

jedoch möglichst zu verhindern, ist die Umsetzung der nachstehend beschriebenen 

Maßnahme notwendig. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen, unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Tagfalter 

Da das lokale Tagfalterspektrum nachweislich nur von Arten mit einer breiten ökolo-

gischen Valenz gebildet wird (vgl. dazu die anliegende Artenliste; Nachweis für 20 

Arten), kann begründet davon ausgegangen werden, dass von der Planung auch nur 

Tagfalterarten betroffen sein werden, die noch als häufig und verbreitet gelten. Dies 

gilt auch für die beobachteten, besonders geschützten (BArtSchV) Arten Faulbaum-

bläuling (Celastrina argiolus), Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus), Kleiner Feu-

erfalter (Lycaena phlaeas), Kleiner Perlmutterfalter (Issoria lathonia) und Kleines 

Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus). Aufgrund der Mobilität der betroffenen 

Arten kann daher begründet von einer Verlagerung ihres Siedlungsraumes aus-

gegangen werden. Dementsprechend sind für diese Arten keine erheblichen Be-

einträchtigungen zu erwarten. Speziell an die Bedürfnisse des betroffenen Tagfalter-

artenspektrums angepasste Kompensationsmaßnahmen sind daher nicht erforder-

lich.  

Heuschrecken 

Von den bei den aktuellen Begehungen beobachteten Heuschreckenarten weist kei-

ne Art einen Schutzstatus gemäß BArtSchV auf. Allerdings gelangen noch Nachwei-

se zweier Arten – Weinhähnchen (Oecanthus pellucens) und Wiesen-Grashüpfer 

(Chorthippus dorsatus) - die in den einschlägigen Roten Listen geführt werden. Auf-

grund ihrer Mobilität sind für diese Arten aber keine erheblichen Beeinträchtigungen 

zu erwarten, zumal thermisch überprägte Saumgesellschaften oder Grünlandflächen 

im umgebenden Landschaftsraum nicht selten sind. Dementsprechend sind auch kei-

ne speziell an die Bedürfnisse dieser Arten angepassten Kompensationsmaßnahmen 

erforderlich. 
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Sonstige Arten 

Als Ergebnis der faunistischen Erfassung sind Vorkommen von weiteren Arten inner-

halb des Betrachtungsraumes belegt, bzw. begründet anzunehmen, die einen ge-

setzlichen Schutz nach der BArtSchV genießen. Im Einzelnen sind dies: 

Großlaufkäferarten (Carabus spp.; 2022 nachgewiesen: Carabus auratus – Gold-

laufkäfer) sowie die ebenfalls beobachtete Hornisse (Vespa crabro). Für die Groß-

laufkäferarten sind Beeinträchtigungswirkungen auszuschließen, da sie aufgrund 

ihrer Mobilität ihre Siedlungsräume durchaus verlagern können. Für die Hornisse ist 

eine Beeinträchtigung nur dann anzunehmen, wenn es zur Fällung eines Höhlen-

baumes kommt, in dem die Art ein Nest angelegt hat. Da die Höhlenbaumfällung 

jedoch während der Wintermonate erfolgen muss, kann ausgeschlossen werden, 

dass davon ein aktuell beflogenes Nest betroffen sein wird. Auch werden Nist- und 

Fledermauskästen – die für den Verlust von Höhlenbäumen zu installieren sind - 

gerne von der Hornisse als Neststandorte okkupiert, so dass ein funktionaler Struk-

turersatz gewährleistet ist. Zur Vermeidung von hohen Individualverlusten bei der 

Bodenathropodenfauna sollte daher eine Maßnahme zum besonderen Schutz dieser 

Arten (hier: insbesondere Großlaufkäfer) getroffen werden. Speziell an die Bedürf-

nisse der vorstehend genannten Taxa angepasste Kompensationsmaßnahmen sind 

jedoch nicht erforderlich. 

Notwendige Maßnahme zur Vermeidung von Individualverlusten: 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen, unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

Empfohlene Maßnahme zur k Minderung funktionaler Beeinträchtigungen: 

E 04 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden, wird empfohlen, bei Zäunen einen Bodenab-

stand von 15 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu 

verzichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wild-

schweine) auf eine bodennahe Maschenweite von rund 15 cm zu achten. 
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7.  Maßnahmenübersicht 

Um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu vermeiden, ist die 

Durchführung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zwingend. Sie sind – mit 

Ausnahme der reinen Maßnahmenempfehlungen - als verbindliche Regelungen 

umzusetzen. Alle Typbezeichnungen sind der Produktpalette der Firma Schwegler 

entlehnt; qualitativ gleichwertige Produkte anderer Hersteller wie Hasselfeldt, Vitara 

u.a. sind selbstverständlich ebenso einsetzbar. Die Maßnahmendarstellung erfolgt 

getrennt nach Maßnahmentypen, deren Systematik der artenschutzrechtlichen 

Betrachtung entlehnt ist, wie sich auch die Maßnahmenkennung dort entsprechend 

wiederfindet: 

Vermeidungsmaßnahmen: 

V 01 Habitatschutz: Für die an Baufelder angrenzenden Biotopflächen ist eine 

flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, Lagerung von 

Aushub und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen im 

Zuge der Bauausführung auszuschließen. Daher sind in diesen Grenzzo-

nen entsprechende Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18 920 vorzusehen 

um den gewünschten Schutz zu gewährleisten. Die Art der Umsetzung 

wird durch die ÖBB festgelegt, kontrolliert und dokumentiert.  

V 02 Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen: Zur sicheren Vermeidung be-

einträchtigender Wirkungen für baumhöhlengebundene Fledermausarten 

und höhlenbrütende Vogelarten ist unmittelbar vor unvermeidlichen Fäl-

lungen von Baumgehölzen eine aktuelle Begutachtung hinsichtlich ggf. 

zwischenzeitlich entstandener Baum- bzw. Spechthöhlen durchzuführen 

(Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik); alle dabei ange-

troffenen Höhlenbäume sind deutlich sichtbar zu markieren; im Nach-

weisfall gilt dann V 03 sowie C 01 und C 03. 

V 03 Beschränkung der Rodungszeit für Höhlenbäume: Die Fällung von Höh-

lenbäumen muss grundsätzlich außerhalb der Brut- und Setzzeit erfolgen. 

Da die Baumhöhlen in dieser Zeit durchaus noch von Fledermäusen als 

Schlafplatz genutzt werden können, ist der Höhlenbaum unmittelbar vor 

der Fällung, durch eine fachlich qualifizierte Person, auf das Vorkommen 

von Fledermäusen zu überprüfen; bei gut einsehbaren Potenzialquartieren 

kann dies direkt optisch erfolgen; werden keine Fledermäuse angetroffen 

ist der Baum unverzüglich zu fällen oder die vorhandene Öffnung zu ver-

schließen. Bei schwer einsehbaren Baumhöhlen ist jeweils an der Höhlen-

öffnung ein Ventilationsverschluss anzubringen. Die Fällung des Baumes 

kann dann  - bei geeigneten Witterungsverhältnissen (Nachttemperaturen 

> 5°C; kein Dauerregen) - ab dem nächsten Tag erfolgen. 

V 04 Fledermausschonender Abriss der Gartenhütten: Da zumindest die 

Zwergfledermaus das befliegbare Innere der vorhandenen Gartenhütten 

potenziell als Schlafplatz nutzen kann, sind diese vor dem Beginn der 
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Abrissarbeiten auf schlafende Fledermäuse zu überprüfen  (Sichtkontrolle, 

Ausflugkontrolle, Schwärmkontrolle o.ä.). Sollten hierbei Fledermäuse 

angetroffen werden, ist durch die ÖBB ein Vorschlag zur weiteren Vor-

gehensweise zu formulieren und mit der UNB abzustimmen. Grundsätzlich 

sollte der Abriss während der Winterruhephase (hier: Dezember und 

Januar) erfolgen, da die vorhandenen Gartenhütten strukturell keine 

Eignung als Winterquartier besitzen – vorsorgend ist jedoch auch hier die 

eingangs genannte Überprüfung durchzuführen. 

V 05 Minderung des Vogelschlags an spiegelnden und transparenten Fronten: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 19 BNatSchG ist beim Bau 

großer Fensterfronten darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für 

Vögel weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an 

Glasbauteilen sind vorsorglich u.a. folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte, bombierte oder 

strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien 

oder fest vorgelagerte Konstruktionen (bspw. Rankengitterbegrünungen). 

Eine entsprechende Maßnahmenumsetzung ist generell bei Scheiben mit 

freier Durchsicht an transparenten Gebäudeteilen (z. B. Übergänge, 

Wintergärten, Eckverglasungen u.ä.) sowie bei Glasfassaden mit einem 

Glasanteil > 75 % sowie für stark spiegelndes Glas erforderlich. Weitere 

Hinweise zu Abständen, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem 

derzeit als Stand der Technik geltenden Leitfaden Vogelfreundliches 

Bauen mit Glas und Licht, 3., überarbeitete Auflage (RÖSSLER, M. et al., 

2022) zu entnehmen. 

V 06 Regelung für Abriss der Gartenhütten: Da zumindest der Hausrotschwanz 

die vorhandenen Gartenhütten als Brutplatz nutzen kann bzw. genutzt hat, 

ist der jeweilige Abriss daher außerhalb der Brutzeit durchzuführen, um 

das Eintreten der Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden. 

Über eine ggf. erforderliche, bauzeitliche Strukturkompensation ist im 

Einzelfall durch die Ökologische Baubegleitung zu entscheiden. 

Maßnahmenalternative: Sollte diese zeitliche Befristung aus zwingenden 

Gründen nicht einzuhalten sein, müssen die potenziellen Bruthabitate un-

mittelbar vor dem Beginn der Arbeiten durch die ÖBB auf das Vorhanden-

sein von Nestern überprüft werden; bei nachgewiesenen Nestern mit Ge-

legen, brütenden Vögeln oder noch  nicht flüggen Jungvögeln muss deren 

Ausfliegen abgewartet werden, um dann unmittelbar den Abriss durchzu-

führen. Die UNB erhält dazu einen Ergebnisbericht. 
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V 07 Beschränkung der Rodungszeit: Die im Plangebiet stockenden Gehölze 

dürfen nur außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28./29. 

Februar – gefällt, gerodet oder zurückgeschnitten werden (§ 39 Abs. 5 

BNatSchG); in Erweiterung der formalrechtlichen Bestimmungen soll diese 

Vermeidungsmaßnahme auch für Ziergehölze, kleinräumig ausgebildete 

Gehölzbestände und den Rückschnitt von in das Baufeld hineinragender 

Äste gelten, da den genannten Strukturen im Betrachtungsraum ggf. auch 

eine artenschutzrechtlich bedeutsame Funktion innewohnt. 

V 08 Gehölzschutz: Alle im Plangebiet verbleibenden Einzelgehölze oder Ge-

hölzkomplexe sind gegen eine strukturelle und funktionale Beeinträchti-

gung durch Befahren, Lagerung von Aushub und Material, Abstellen von 

Fahrzeugen oder Fahrzeugteilen im Zuge der Gebietserschließung und 

Bebauung zu schützen. Daher sind in der Grenzzone der dort ausgewie-

senen  Baufelder entsprechende Schutzmaßnahmen (bspw. Bauzäune) 

vorzusehen. Gleiches gilt für die im Westen an das Plangebiet angren-

zenden Gehölzkomplexe; diese liegen zwar außerhalb des Plangebietes, 

jedoch ist eine flächige und funktionale Beeinträchtigung durch Befahren, 

Lagerung von Aushub und Material, Abstellen von Fahrzeugen oder Fahr-

zeugteilen im Zuge der Gebietserschließung und Bebauung - insbeson-

dere auch in dessen Randzonen - zu vermeiden. Daher sind in der Grenz-

zone des Plan-Geltungsbereiches entsprechende Schutzmaßnahmen 

(bspw. Bauzäune) vorzusehen. Die Einhaltung der vorstehenden Festle-

gungen ist durch die ÖBB zu gewährleisten und zu dokumentieren. 

V 09 Regelungen zur Baufeldfreimachung: Das Abschieben der Vegetations-

decke und die Baustellenvorbereitung muss außerhalb der Brutzeit – also 

zwischen 01. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen um Gelege von Bo-

denbrütern zu schützen. Gleiches gilt für ggf. durchzuführende Tätigkeiten 

des Kampfmittelräumdienstes, der maschinell gestützten Bodenerkundung 

sowie bei der Erkundung archäologischer Bodendenkmäler. 

Maßnahmenalternative: Sollten die zeitlichen Vorgaben der Bauzeitenbe-

schränkung nicht einzuhalten sein, ist eine Baufeldkontrolle zwingend 

durchzuführen. Hierzu muss das beanspruchte Gelände unmittelbar vor 

dem Abschieben der Vegetationsdecke sorgfältig durch die ÖBB auf 

vorhandene Bodennester abgesucht werden; sofern ein Brutgeschäft be-

reits begonnen wurde (was auch den beginnenden Nestbau mit ein-

schließt), müssen die Brut und das Ausfliegen der Jungvögel abgewartet 

und der Baubeginn bis nach dem Ausfliegen der Jungen verschoben 

werden. Die UNB erhält in jedem Fall einen Ergebnisbericht. 

 

  



Bebauungsplan Gewerbegebiet West V.2  Stadt Flörsheim 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 
 Büro für Umweltplanung           64668 Rimbach 56 

 

CEF-Maßnahmen: 

C 01 Installation von Fledermauskästen 1: Als Ersatz für den Verlust potenziel-

ler Höhlenquartiere sind vorlaufend zum Eingriff von der ökologischen 

Baubegleitung - oder unter deren Anleitung - für jeden Höhlenbaum, der 

beseitigt werden muss, zwei Fledermauskästen zu installieren. Die Fle-

dermauskästen sind aus folgender Typenpalette auszuwählen: Flach-

kasten Typ 1 FF, Fledermaushöhle Typ 2FN und Fledermaushöhle Typ 

3FN sowie funktional vergleichbare Typen; die Umsetzung dieser Maß-

nahme ist den Eingriffen voranzustellen. Die Hilfsgeräte werden durch-

nummeriert, um eine Überprüfung zu ermöglichen und die Dokumentation 

zu erleichtern. Ihre Reinigung und Wartung ist über einen Zeitraum von 30 

Jahren sicherzustellen. Die Maßnahme wird gegenüber der UNB im Rah-

men einer Vollzugsdokumentation mit Standortkarte und Quantifizierung 

nachgewiesen. Geeignete Standorte bzw. Zielräume für die Hilfsgeräte 

sind im Rahmen des Bauleitplanverfahrens festzulegen. 

C 02 Installation von Fledermauskästen 2: Als Ersatz für den Verlust potenziel-

ler Höhlen- und Spaltenquartiere innerhalb der flächig entwickelten Ge-

hölzzüge sind vorlaufend zum Eingriff von der ökologischen Baubegleitung 

– oder unter deren Anleitung – insgesamt 20 Fledermaushöhlen der Ty-

pen 2FN und 3FN oder funktional vergleichbare Typen zu installieren; die 

Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen. Die Hilfs-

geräte werden durchnummeriert, um eine Überprüfung zu ermöglichen 

und die Dokumentation zu erleichtern. Ihre Reinigung und Wartung ist 

über einen Zeitraum von 30 Jahren sicherzustellen. Die Maßnahme wird 

gegenüber der UNB im Rahmen einer Vollzugsdokumentation mit Stand-

ortkarte nachgewiesen. Geeignete Standorte bzw. Zielräume für die 

Hilfsgeräte sind im Rahmen des Bauleitplanverfahrens festzulegen. 

C 03 Installation von Nistkästen 1: Als Ersatz für den Verlust potenzieller Brut-

plätze für Höhlen- und Nischenbrüter sind vorlaufend zum Eingriff von der 

ökologischen Baubegleitung – oder unter deren Anleitung - für jeden 

Höhlenbaum, der beseitigt werden muss, zwei Nistkästen zu installieren. 

Diese sind aus folgender Typenpalette auszuwählen: Nisthöhle Typ 1B 

(verschiedene Lochtypen), Nisthöhle Typ 2GR (ovales Flugloch oder Drei-

loch) und Nischenbrüterhöhle Typ 1N sowie funktional vergleichbare Ty-

pen; die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen. 

Die Hilfsgeräte werden durchnummeriert, um eine Überprüfung zu er-

möglichen und die Dokumentation zu erleichtern. Ihre Reinigung und War-

tung ist über einen Zeitraum von 30 Jahren sicherzustellen. Die Maßnah-

me wird gegenüber der UNB im Rahmen einer Vollzugsdokumentation mit 

Standortkarte und Quantifizierung nachgewiesen. Geeignete Standorte 

bzw. Zielräume für die Hilfsgeräte sind im Rahmen des Bauleitplanverfah-

rens festzulegen. 



Bebauungsplan Gewerbegebiet West V.2  Stadt Flörsheim 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 
 Büro für Umweltplanung           64668 Rimbach 57 

 

C 04 Installation von Nistkästen 2: Als Ersatz für den Verlust potenzieller Brut-

plätze für Höhlenbrüter innerhalb der flächig entwickelten Gehölzzüge sind 

vorlaufend zum Eingriff von der ökologischen Baubegleitung – oder unter 

deren Anleitung – insgesamt 10 Nisthöhlen der Typen 1B (verschiedene 

Lochtypen) und 2GR (ovales Flugloch oder Dreiloch) oder funktional ver-

gleichbare Typen zu installieren; die Umsetzung dieser Maßnahme ist den 

Eingriffen voranzustellen. Die Hilfsgeräte werden durchnummeriert, um 

eine Überprüfung zu ermöglichen und die Dokumentation zu erleichtern. 

Ihre Reinigung und Wartung ist über einen Zeitraum von 30 Jahren si-

cherzustellen. Die Maßnahme wird gegenüber der UNB im Rahmen einer 

Vollzugsdokumentation mit Standortkarte nachgewiesen. Geeignete 

Standorte bzw. Zielräume für die Hilfsgeräte sind im Rahmen des Bau-

leitplanverfahrens festzulegen. 

C 05 Anlage eines Blühstreifens für den Fasan: Um erhebliche Störungen durch 

das Vorhaben zu kompensieren (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) und eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population auszu-

schließen, ist die Anlage eines Blühstreifens notwendig. Der vom Vorha-

ben unmittelbar betroffene Fasan benötigt u.a. Ackerflächen, die mit Kräu-

tersäumen und Randstreifen reichlich Nahrung in Form von Sämereien 

und Insekten sowie ausreichend Deckung für die Bodennester gegenüber 

widriger Witterung, Beutegreifern und unangepasster Flächenbewirtschaf-

tung bieten. Durch die Anlage eines Blühstreifens kann das lokale Brutha-

bitatpotenzial nachweislich optimiert werden, da hierdurch Mangelhabitat-

strukturen geschaffen und Schonareale hergestellt werden. Für die Anlage 

einer rund 1.000 m² großen Maßnahmenfläche für den Fasan ist diese 

zunächst als Schwarzbrache herzustellen und für eine Einsaat mit einer 

geeigneten, regiozertifizierten Saatgutmischung vorzubereiten (feinkrü-

melige Kubatur). Die dafür notwendige Flächenbearbeitung muss bis 

spätestens Ende Februar erfolgt sein. Die Aussaat muss dann zwischen 

April und Ende Mai erfolgen. Das Saatgut darf nur auf den Boden abgelegt 

werden. Die Fläche ist anschließend zu walzen. Der Einsaatbereich ist im 

5-jährigen Turnus umzubrechen und neu einzusäen. Der jährliche Auf-

wuchs ist auch im Herbst auf der Maßnahmenfläche als Deckungskulisse 

zu belassen. Der Einsatz von Bioziden und Düngemitteln wird ausge-

schlossen. Sollte es zu einem sehr hohen Wildkrautdruck durch Problem-

wildkräuter wie Ackerkratzdistel, Hirse und Ampfer kommen, ist jährlich ein 

einmaliger Mulchschnitt vor deren Blühphase statthaft. Die Maßnahme ist 

durch eine Funktionskontrolle zu begleiten. 

Hinweise zur Installation, Pflege und dauerhaften Unterhaltung der Hilfsgeräte 

 Für die Befestigung der Nist- und Fledermauskästen an den Bäumen sind 

ausschließlich Alunägel zu verwenden, alternativ sind die Kästen mittels 

Drahtbügeln frei aufzuhängen. 
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 Die Fledermauskästen sind mindestens 3 m über dem Boden zu installieren; 

für Nistkästen kann die Aufhängehöhe durchaus reduziert werden.  

 Eine direkte, dauerhafte Besonnung ist bei den Standorten zu vermeiden. 

 Sofern die ausgewählten Trägerbäume über eine dichte, umlaufende Beast-

ung verfügen, ist ein Rückschnitt störender Äste durchzuführen. 

 Neben der Anschaffung und Installation der Hilfsgeräte ist eine jährliche Kon-

trolle, Säuberung und Wartung zu gewährleisten. 

 Defekte oder abgängige Kästen sind gleichwertig zu ersetzen. 

 Die angetroffene Belegung ist in den ersten fünf Jahren im Rahmen der 

jährlichen Pflege zu dokumentieren. 

 Die Installation der Hilfsgeräte sollte durch eine ökologisch geschulte 

Fachkraft begleitet werden. 

Die Hinweise gelten für die Maßnahmen C 01, C 02, C 03 und C 04. 

 

FCS-Maßnahmen: 

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind bei dem 

geprüften Vorhaben keine entsprechenden Maßnahmen notwendig. 

 

Kompensationsmaßnahmen: 

K 01 Einbau von Quartiersteinen: Als Ersatz für den Verlust von (potenziellen) 

Quartierstrukturen durch den Abriss der Gartenhütten sind für die davon 

potenziell betroffene Zwergfledermaus Ersatzquartiere in die oberen 

Hauswandbereiche einzubauen. Pro entfallender Gartenhütte sind zwei 

Quartiersteine an geeigneten Neubauten vorzusehen. Zu verwenden sind 

die Typen Fassadenröhre 1 FR / 2 FR sowie Wandsystem 3 FE oder 

funktional vergleichbare Typen. Eine Mischung der genannten Typen wird 

ebenso empfohlen, wie ein kolonieartiger Einbau. Ein Einbau in Gara-

genwände ist nur möglich, wenn die hierfür vorgesehenen Fassaden eine 

Mindesthöhe von 3,5 m aufweisen. Die Maßnahme wird gegenüber der 

UNB im Rahmen einer Vollzugsdokumentation mit Quantifizierung 

nachgewiesen. 

K 02 Einbau von Niststeinen: Als Ersatz für den Verlust von nutzbaren bzw, 

genutzten Bruthabitatstrukturen durch den Abriss der Gartenhütten ist für 

den davon potenziell betroffenen Hausrotschwanz ein struktureller Ersatz 

zu schaffen und artspezifisch geeignete Niststeine in die oberen Haus-

wandbereiche einzubauen. Pro entfallender Gartenhütte sind zwei Nist-

steine an geeigneten Neubauten vorzusehen. Zu verwenden sind die 

Typen 26 (Nischenbrüter) und 1HE (Nischenbrüter) oder funktional ver-

gleichbare Typen. Die Maßnahme wird gegenüber der UNB im Rahmen 

einer Vollzugsdokumentation mit Quantifizierung nachgewiesen. 
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Sonstige Maßnahmen: 

S 01 Ökologische Baubegleitung:  Die Wahrung der  artenschutzrechtlichen 

Belange sowie die fachliche Beratung und Begleitung bei der Umsetzung 

und Dokumentation der artenschutzrechtlich festgelegten Maßnahmen 

sind durch eine qualifizierte Person aus dem Fachbereich der Landespfle-

ge oder vergleichbarer Fachrichtungen sicherzustellen. 

S 02 Verschluss von Bohrlöchern: Zur Vermeidung von Individualverlusten bei 

Reptilien, Amphibien, Kleinsäugern und Vertretern der Bodenathropoden-

fauna sind alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entste-

hen, unverzüglich durch geeignete Substrate zu verschließen. 

S 03 Monitoring:  Für die Maßnahmen C 01, C 02, C 03, C 04 und C 05 ist eine 

Funktionskontrolle durchzuführen, um die Akzeptanz der Maßnahme zu 

überprüfen und ggf. Änderungen hinsichtlich Standortwahl und Pflegekon-

zept vornehmen zu können (vgl. dazu auch die nachstehenden, maßnah-

menbezogenen Ausführungen). Die UNB erhält zu jeder Maßnahme einen 

jährlichen Monitoring-Bericht; zusammenfassende Berichte sind möglich.  

Maßnahmen C 01/C 02: Die Maßnahmen werden durch ein 5-jähriges 

Monitoring begleitet, bei dem zugleich eine Reinigung und Wartung der 

Fledermauskästen erfolgt. Untersucht werden alle installierten Kästen. Im 

Rahmen der Kontrolle wird die Belegung der Kästen durch Fledermäuse 

dokumentiert (Direktnachweis schlafender Fledermäuse, Kotspuren; Ver-

färbungen der Innenwände durch Körperfette) und gleichzeitig vorhandene 

Verunreinigungen beseitigt. Beschädigte oder abgängige Kästen werden 

registriert und kurzfristig ersetzt. Die Kontrolle erfolgt zwingend außerhalb 

der Wochenstubenphasen, um eine Störung angetroffener Tiere zu ver-

meiden. 

Maßnahmen C 03/C 04: Die Maßnahmen werden durch ein 5-jähriges 

Monitoring begleitet, bei dem zugleich eine Reinigung und Wartung der 

Nistkästen erfolgt. Untersucht werden alle installierten Kästen. Die Funk-

tionskontrolle wird außerhalb der Brutzeit durchgeführt um eine erhebliche 

Störung zu vermeiden. Im Rahmen dieser Kontrolle wird die Belegung der 

Kästen durch Höhlen-, Nischen- und Halbhöhlenbrüter anhand der ange-

troffenen Nester oder sonstiger Hinweise dokumentiert. Gleichzeitig wer-

den vorhandene Nester entfernt und Verunreinigungen beseitigt. Beschä-

digte oder abgängige Kästen werden registriert und kurzfristig ersetzt.  

Maßnahme C 05: Die Maßnahme wird durch ein 5-jähriges Monitoring be-

gleitet, bei dem eine gezielte Nachsuche nach Vorkommen der Zielart 

(hier: Fasan) durchgeführt wird. Insgesamt sind mindestens drei  Begeh-

ungen während der Brutperiode durchzuführen (hier: Mitte April bis Ende 

Juni); während dieser Begehungen wird auch überprüft, inwieweit Ände-

rungen hinsichtlich der Wahl der Saatgutmischung notwendig werden. 
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Empfohlene Maßnahmen: 

E 01 Gewährleistung der Regionalität von Pflanz- und Saatgut: Das für die 

Freiflächenbegrünung vorgesehene Pflanzgut (Sträucher und Bäume) 

sowie das einzusetzende Saatgut müssen aus regionaler Herkunft stam-

men. Bei allen Baumgehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle 

(wichtige Nistsubstratquelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden. 

E 02 Minimierung von Lockeffekten für Insekten: Für die ggf. notwendige Be-

leuchtung – auch bei der Durchführung von Betriebsabläufen - sind aus-

schließlich Lampen mit warmweißen LEDs (unter 3.000 Kelvin Farbtempe-

ratur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten Lockeffekten für 

Insekten zulässig. 

E 03 Verzicht auf Trassierband: Bei allen Abgrenzungen oder Kennzeichnun-

gen von räumlichen Grenzen ist auf den Einsatz von Trassierband zu ver-

zichten, um Plastikmüll zu vermeiden und dabei vor allem den Eintrag von 

Trassierbandstücken (Plastikmüll) in die umgebende Landschaft zu ver-

meiden. Zur sicheren Abgrenzung sind vor allem Bauzaunelemente, Holz-

gatter u.ä. zu verwenden; notwendige Markierungen sind durch Holzpflö-

cke oder Markierungsfarbe herzustellen. 

E 04 Sicherung von Austauschfunktionen: Um Störungen und Unterbrechungen 

von Wechselbeziehungen für die Vertreter der lokalen Klein- und Mittel-

säugerfauna zu vermeiden, wird empfohlen, bei Zäunen einen Bodenab-

stand von 15 cm einzuhalten und auf die Errichtung von Mauersockeln zu 

verzichten. Alternativ ist bei eingegrabenen Zäunen (Schutz gegen Wild-

schweine) auf eine bodennahe Maschenweite von rund 15 cm zu achten. 

E 05 Neophyten-Kontrolle: Jährliche Kontrolle der im Zuge der Erschließungs-

arbeiten beanspruchten und gestörten Flächen bezüglich aufkommender 

Neophyten (invasive Arten) über einen Zeitraum von 3 Jahren; hierzu sind 

mindestens zwei Begehungstermine (Mai und September) notwendig. Im 

Nachweisfall sind die angetroffenen Pflanzen – in Abstimmung mit der 

Ökologischen Baubegleitung – mechanisch zu entfernen. 
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Tabellarische Auflistung der Artenschutz-Maßnahmen 

Art/Artengruppe Maßnahme Kürzel Maßnahmentyp 

Säugetiere (allg.) Sicherung von Austauschfunktionen E 04 Empfehlung 

Fledermäuse Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen V 02 Vermeidung 

 Beschränkung der Rodungszeit für Höhlen-
bäume 

V 03 Vermeidung 

 Fledermausschonender Abriss der Garten-
hütten 

V 04 Vermeidung 

 Installation von Fledermauskästen 1 C 01 CEF 

 Installation von Fledermauskästen 2 C 02 CEF 

 Einbau von Quartiersteinen K 01 Kompensation 

Vögel Aktualisierte Nachsuche nach Baumhöhlen V 02 Vermeidung 

 Minderung des Vogelschlags an spiegeln-
den und transparenten Fronten 

V 05 Vermeidung 

 Regelung der Abrisszeit von Gartenhütten V 06 Vermeidung 

 Beschränkung der Rodungszeit V 07 Vermeidung 

 Gehölzschutz V 08 Vermeidung 

 Regelungen zur Baufeldfreimachung V 09 Vermeidung 

 Installation von Nistkästen 1 C 03 CEF 

 Installation von Nistkästen 2 C 04 CEF 

 Anlage eines Blühstreifens für den Fasan C 05 CEF 

 Einbau von Niststeinen K 02 Kompensation 

Allgemein Habitatschutz 1 V 01 Vermeidung 

 Ökologische Baubegleitung  S 01 Sonstige 

 Verschluss von Bohrlöchern S 02 Sonstige 

 Funktionskontrolle S 03 Sonstige 

 Gewährleistung der Regionalität von 

Pflanz- und Saatgut 

E 01 Empfehlung 

 Minimierung von Lockeffekten für Insekten E 02 Empfehlung 

 Verzicht auf Trassierband E 03 Empfehlung 

 Neophyten-Kontrolle E 05 Empfehlung 
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Artenschutz-Maßnahmen und ihre zeitliche Relevanz3 

Kennung J F M A M J J A S O N D 

C 01             

C 02             

C 04             

C 05             

C 05 Bodenvorbereitung Einsaat        

K 01 Abhängig vom Baufortschritt 

K 02 Abhängig vom Baufortschritt 

V 01             

V 02             

V 03             

V 04  Ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich  

V 05             

V 06*             

V 07             

V 08             

V 09*             

S 03                 

 

Legende  Verbotsphase  Umsetzungsphase  Vorzugsphase 

 

* Maßnahmenalternative während der Brutzeit möglich 

  

                                                

3
  Alle Maßnahmen deren Umsetzung ohne zwingende zeitliche Relevanz für die artenschutzrechtli-

chen Belange der geprüften Arten ist, finden hierbei keine Berücksichtigung  
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8. Fazit 

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung er-

gab sich das Erfordernis, für zwei Fledermausarten und 39 Vogelarten sowie für Ha-

selmaus, Schlingnatter, Zauneidechse und Spanische Flagge eine artenschutz-

rechtliche Betrachtung durchzuführen. Für die beiden Fledermausarten sowie für elf 

Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand und 

drei Vogelarten mit einem landesweit ungünstig-schlechten Erhaltungszustand 

erfolgte dabei eine spezifische, formale Artenschutzprüfung.  

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichti-

gung der formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhal-

tigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten 

europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsicht-

lich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang werden 

für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. 

 

Ausnahmeerfordernis 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahme-

erfordernis. 

 

Die Ergebnisse der durchgeführten Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange 

aller vom Vorhaben (potenziell) betroffenen Arten zeigt, dass bei Berücksichtigung 

entsprechender Maßnahmen durch die entstehenden Belastungswirkungen für sie 

keine erheblichen Beeinträchtigungen entstehen. Der geplanten Nutzungsänderung 

im begutachteten Bereich ‚Gewerbegebiet West V.2‘ kann daher aus fachlicher und 

artenschutzrechtlicher Sicht zugestimmt werden. 

 

Artenschutzbeitrag erstellt: 

Dr. Jürgen Winkler 
Steinbühl 11, 64668 Rimbach 

Rimbach, den 07. Oktober 2024 

 

 

 

Dr. Jürgen Winkler 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

Abs. :  Absatz 

Az : Aktenzeichen 

BArtSchV :  Bundesartenschutzverordnung 

BE-Fläche : Baustelleneinrichtungs-Fläche 

BfU : Büro für Umweltplanung 

BNatSchG : Bundesnaturschutzgesetz 

BVerwG : Bundesverwaltungsgericht 

DIN : Deutsche Industrienorm 

FENA : Forsteinrichtung und Naturschutz 

FFH-RL : Flora Fauna Habitat-Richtlinie 

ggf.  : gegebenenfalls 

i.V.m. : in Verbindung mit 

km : Kilometer 

m : Meter 

Nr : Nummer 

ÖBB : Ökologische Baubegleitung 

Tel. : Telefon 

TK : Topographische Karte 

u.a. :  und andere 

UNB : Untere Naturschutzbehörde 

vgl. : vergleiche 

VSW : Vogelschutzwarte 

z.T.  :  zum Teil 
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Prüfbögen der formalen Artenschutzprüfung 

Teilgruppe Fledermäuse  

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Teilgruppe Vögel  

Elster (Pica pica) 

Fitis (Phylloscopus trochilus) 
Grünfink (Carduelis chloris) 

Kormoran (Phalacrocorax carbo) 
Lachmöwe (Larus ridibundus) 

Mäusebussard (Buteo buteo) 
Mauersegler (Apus apus) 

Mehlschwalbe (Delichon urbica) 
Saatkrähe (Corvus frugilegus) 
Star (Sturnus vulgaris) 
Stockente (Anas platyrhynchos) 
Teichhuhn/Teichralle (Gallinula chloropus) 
Turmfalke (Falco tinnunculus) 
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Teilgruppe – Fledermäuse 

 

Durch das Vorhaben betroffene Art: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)  

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

V 

3 

Erhaltungszustand in Hessen 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in EU 

entfällt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Ursprünglich Waldfledermaus, bevorzugt im Tiefland in 
Laub- und Mischwäldern sowie altholzgeprägten Parks und 
Feldgehölzen, oft im Siedlungsumfeld; Sommerquartiere 
und Wochenstuben meist in alten Baumhöhlen, die über 
dem Flugloch angefault sind; auch in Fledermauskästen, 
tlw. auch an Gebäudestrukturen; Winterquartiere in dick-
wandigen, hohlen Bäumen, tiefen Felsspalten, Gebäuden 

Verbreitung In Deutschland verbreitet, wobei der Reproduktionsschwer-
punkt in Norddeutschland liegt und Sommer- und Winter-
quartiere hauptsächlich in Süddeutschland zu verorten 
sind; in Hessen – mit einer bekannten Ausnahme in Mittel-
hessen – ausschließlich Sommer- / Winterquartiere 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden in 2022 für den Betrachtungs-
raum nachgewiesen; aufgrund des vorhandenen Quartier-
potenzials (Schlafplatzquartiere) im Betrachtungsraum wird 
für die Art zumindest eine temporäre Baumquartiernutzung 
angenommen, wenngleich der Große Abendsegler bei den 
Dämmerungsbegehungen jeweils erst sehr spät im Gebiet 
erschienen ist. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im Rahmen einer Rodung der Höhlen-
bäume denkbar. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Aufgrund der Nutzungs- und Erschlie-
ßungsplanung können die potenziell 
nutzbaren Quartierstrukturen nicht er-
halten werden. 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)  

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein Da davon auszugehen ist, dass die 
Quartierpotenziale im Umfeld durch-
aus schon von Konkurrenten besetzt 
sein können, ist ein Strukturersatz 
notwendig.  

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein Entfallende Quartierpotenziale sind 
durch einen geeigneten Strukturersatz 
qualitativ und quantitativ ausreichend 
zu kompensieren (C 01, C 02)  

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Rodung der im Betrach-
tungsraum vorhandenen Höhlen-
bäume.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Aktualisierte Erfassung von Höh-
lenbäumen (V 02), Rodungszei-
ten-Regelung für Höhlenbäume 
(V 03) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Bereits derzeit wird der Luftraum 
über dem Betrachtungsraum ge-
nutzt; auch im Planfall ist auf-
grund der Jagdflughöhen eine 
Nutzung weiterhin möglich; zu-
dem sind Nutzungszeiten und 
Mobilitätsphasen der Art tages-
zeitlich entflochten, so dass auch 
hierdurch keine prüfrelevanten 
Störungen zu erwarten sind.   

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)  

Blatt 3 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  

    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  

    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  

    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

-- 

3 

Erhaltungszustand in Hessen 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland 

 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in EU 

entfällt 

 günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Als Kulturfolger (synanthrope Art) lebt die Art vorzugsweise 
in Städten und Dörfern sowie in der umgebenden Kultur-
landschaft; typischer Spaltenbewohner an Gebäuden 
(Sommerquartiere und Wochenstuben), gelegentlich wer-
den aber auch Baumhöhlenquartiere als Schlafplatz ge-
nutzt; die Jagdgebiete liegen in einem Umfeld von etwa 2 
km um die Wochenstuben; Winterquartiere in sehr engen 
Spalten von Höhlen, Kellern und Gebäuden; Grenzlinien-
jäger entlang von Schneisen, Waldwegen, Waldrändern 
und Gewässern (patrouillierend) 

Verbreitung Häufigste Fledermausart in Hessen sowie in Deutschland 
und jeweils flächig verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden in 2022 für den Betrachtungs-
raum nachgewiesen; aufgrund des vorhandenen (Schlaf-
platz-) Quartierpotenzials im Betrachtungsraum (Gartenhüt-
ten) wird für die Art zumindest eine temporäre Quartier-
nutzung nicht ausgeschlossen. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im Rahmen des Abrisses der Garten-
hütten denkbar. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Aufgrund der Nutzungs- und Erschlie-
ßungsplanung können die potenziell 
nutzbaren Quartierstrukturen nicht er-
halten werden. 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein Da es sich nur um sehr wenige Poten-
zialstrukturen handelt und die Art bei 
den Begehungen immer sehr spät im 
Gebiet erschien, kann davon ausge-
gangen werden, dass  ein temporäres 
Ausweichen in Quartierpotenziale des 
umgebenden Funktionsraumes mög-
lich ist; zudem werden Ersatzquartier-
strukturen in den Neubauten vorgese-
hen (K 01).  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Abriss der innerhalb des 
Plangebietes vorhandenen Gar-
tenhütten.   

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Fledermausschonender Abriss 
der Gartenhütten (V 4) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Bereits derzeit wird der Luftraum 
über dem Betrachtungsraum 
genutzt; auch im Planfall ist eine 
entsprechende Nutzung zumin-
dest an der Gebietsperipherie 
weiterhin möglich; wodurch auch 
der Erhalt von Flugkorridoren 
gewährleistet ist. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 

    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 

    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  

    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  

    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  

    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Teilgruppe Vögel  

Durch das Vorhaben betroffene Art: Elster (Pica pica) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

     unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Brütet in der offenen Landschaft mit eingestreuten Hecken, 
Feldgehölzen u.ä.; oft auch in Dörfern, Parks und Gärten; 
meidet dabei geschlossene Waldflächen; als Nahrung wer-
den überwiegend Würmer, Schnecken und Insekten, aber 
auch Jungvögel, Mäuse und Amphibien genommen; typi-
sches überdachtes, kugelförmiges Reisignest mit seitli-
chem Eingang hoch in Bäumen, seltener in Gebüschen. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in 
2022 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; aufgrund 
der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung mit dem 
beobachteten Neststandort wird die Elster als Brutvogelart 
eingestuft; im Rahmen der Kartierung konnten insgesamt 
vier Reviere – innerhalb des Plangebietes - sicher gegen-
einander abgegrenzt werden (vgl. dazu auch die anliegen-
de Karte 5 Brutvogelarten – EHZ gelb). 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Es ist davon auszugehen, dass vier 
Reviere der Elster  innerhalb des Plan-
gebietes liegen und somit als betroffen 
und abgängig zu bewerten sind. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Aufgrund der Nutzungs- und Erschlie-
ßungsplanung können die Neststand-
orte nicht erhalten werden. 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Elster (Pica pica) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein Obwohl Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten der Elster zerstört werden, sind im 
funktionalen Umfeld hinreichend ge-
eignete Bruthabitatstrukturen für die 
Anlage neuer Nester vorhanden, so 
dass die ökologische Funktion im 
räumlichen Zusammenhang gewahrt 
bleibt; zudem dringt die Elster auch in 
anthropogen überprägte Bereiche vor 
und wird demnach auch durchaus 
zukünftig im Planungsraum nutzbare 
Bruthabitatstrukturen vorfinden und 
nutzen. Bezugsraum für die Anwen-
dung des § 44 (5) BNatSchG ist der 
Westen der Gemarkung Flörsheim mit 
angrenzenden Flächen. 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch Ein-
griffe in den Gehölzbestand an 
dem Ort des Nestes sowie durch 
Kollisionen mit großen Glasfassa-
den oder spiegelnden Flächen 
kann es zu Verletzungen oder 
gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Rodungszeitenregelung und flan-
kierende Maßnahmen zum Ge-
hölzschutz (V 07, V 08) sowie 
Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 05) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art ist an das anthropogene 
Umfeld angepasst und gilt als 
weitgehend unempfindlich gegen-
über anthropogen verursachten 
Störreizen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Elster (Pica pica) 

Blatt 3 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) - Fortsetzung … 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Fitis (Phylloscopus trochilus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Bewohner lichter Laub- und Mischwälder, aber auch Sied-
ler in Weidengebüschen, baumbestandenen Feuchtgebie-
ten und an Gewässerufern; Insekten- und Spinnenfresser; 
Bodenbrüter mit typischem überdachte Nest aus Gras und 
Moos (‚Backofennest‘); Zugvogel, erscheint aber bereits 
Ende März/Anfang April in Deutschland. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-
tierung in 2022 nachgewiesen;  aufgrund der Beobach-
tungsdaten wird der Fitis als Brutvogelart eingestuft (vgl. 
dazu auch die anhängende Karte 5 Brutvogelarten – EHZ 
gelb). 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Es ist davon auszugehen, dass zumin-
dest  zwei Reviere des Fitis  innerhalb 
des Plangebietes liegen und somit als 
betroffen und abgängig zu bewerten 
sind. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Es ist vorgesehen, die Freimachung 
des Baufeldes außerhalb der Brutzeit 
vorzunehmen. Zu dieser Zeit hat der 
Fitis sein Nest bereits verlassen. Da er 
jedes Jahr ein neues Nest baut, ver-
liert das Nest nach dem Verlassenwer-
den seine Eigenschaft als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte i.S.d. § 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatSchG, so dass durch die 
Regelung zur Baufeldfreimachung     
(V 09) auch die Zerstörung aktuell ge-
nutzter Nester ausgeschlossen wird.  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Fitis (Phylloscopus trochilus) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein Selbst wenn man davon ausginge, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten des Fitis beschädigt oder zerstört 
werden, sind im funktionalen Umfeld 
hinreichend geeignete Bruthabitat-
strukturen für die Anlage eines neuen 
Nestes vorhanden, so dass die ökolo-
gische Funktion im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt bleibt. Bezugs-
raum für die Anwendung des § 44 (5) 
BNatSchG ist der Westen der Gemar-
kung Flörsheim mit angrenzenden 
Flächen. 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch Ein-
griffe in die Vegetationsschicht an 
dem Ort des Nestes sowie durch 
Kollisionen mit großen Glasfassa-
den oder spiegelnden Flächen 
kann es zu Verletzungen oder 
gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Zeitliche Regelung der Baufeld-
freimachung (V 09) sowie Vorga-
ben zur Minderung des Vogel-
schlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 05) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Siedlungsräume innerhalb 
des Plangebiets entfallen voll-
ständig, so dass für diesen Be-
reich eine entsprechende Prü-
fung entfallen kann; die angren-
zenden potenziell nutzbaren Sied-
lungsflächen westlich (Wicker-
bachaue) und nördlich des Plan-
gebiets sind beide durch vorhan-
dene Straßen begrenzt (beste-
hende hohe Vorbelastung) 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Fitis (Phylloscopus trochilus) 

Blatt 3 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) – Fortsetzung … 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Grünfink (Carduelis chloris) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Besiedelt häufig lichte Mischwälder oder Waldränder, aber 
auch Hecken, Parks und Obstgärten; die lockeren Nester 
werden meist halbhoch in Büschen und Bäumen angelegt 
(kleiner Baumfreibrüter); mehrbrütig zwischen April und 
August.  

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-
tierung in 2022 nachgewiesen;  aufgrund der Beobach-
tungsdaten (Revieranzeigendes ♂) wird der Grünfink als 
Brutvogelart eingestuft  (vgl. dazu auch die anhängende 
Karte 5 Brutvogelarten – EHZ gelb). 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Es ist davon auszugehen, dass zumin-
dest  ein Revier des Grünfinks  inner-
halb des Plangebietes liegt und somit 
als betroffen und abgängig zu bewer-
ten ist. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Es ist vorgesehen, die Gehölzrodung 
außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. 
Zu dieser Zeit hat der Grünfink sein 
Nest bereits verlassen. Da er jedes 
Jahr ein neues Nest baut, verliert das 
Nest nach dem Verlassenwerden sei-
ne Eigenschaft als Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG, so dass durch die Rege-
lung der Rodungszeit (V 07) und die 
vorgesehenen Maßnahmen zum Ge-
hölzschutz (V 08) auch die Zerstörung 
aktuell genutzter Nester ausgeschlos-
sen wird.  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Grünfink (Carduelis chloris) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
Fortsetzung … 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Selbst wenn man davon ausginge, 
dass Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten des Grünfinks beschädigt oder 
zerstört werden, sind im funktionalen 
Umfeld hinreichend geeignete Brut-
habitatstrukturen für die Anlage eines 
neuen Nestes vorhanden, so dass die 
ökologische Funktion im räumlichen 
Zusammenhang gewahrt bleibt; zu-
dem dringt der Grünfink auch in an-
thropogen überprägte Bereiche vor 
und wird demnach auch durchaus zu-
künftig im Planungsraum nutzbare 
Bruthabitatstrukturen vorfinden und 
nutzen.  

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch Ein-
griffe in den Gehölzbestand an 
dem Ort des Nestes sowie durch 
Kollisionen mit großen Glasfas-
saden oder spiegelnden Flächen 
kann es zu Verletzungen oder 
gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Rodungszeitenregelung und flan-
kierende Maßnahmen zum Ge-
hölzschutz (V 07, V 08) sowie 
Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 05) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art zeigt durchaus auch syn-
anthrope Tendenzen und brütet 
gerne in Gärten und Parks, bzw. 
nutzt Gehölze in den Freiflächen 
als Sing- und Ansitzwarten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Grünfink (Carduelis chloris) 

Blatt 3 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) – Fortsetzung … 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Kormoran (Phalacrocorax carbo) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Koloniebrüter; die Kolonien liegen hauptsächlich in stö-
rungsarmen Altholzbeständen in Waldrand- und Gewässer-
nähe der großen Flüsse; als Nahrungshabitate werden ins-
besondere naturferne Bereiche von Stauwehren, Rückhal-
tebecken oder  Abgrabungsgewässer genutzt; als Beute-
tiere werden hierbei die Hauptfischarten der bejagten Ge-
wässer genutzt (‚opportunistischer Fischjäger‘; der tägliche 
Nahrungsbedarf beträgt bis zu 450 g Fisch/Kormoran 

Verbreitung In Deutschland und Hessen vorkommend, dabei allerdings 
an geeignete Talauen größerer Gewässer gebunden; in 
Hessen vorwiegend Kolonien an Rhein und Main sowie we-
nige weitere Vorkommen in Nordhessen 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen avi-
faunistischen Untersuchungen  für den Betrachtungsraum 
belegt; die Art wird hier als Überflieger eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im Vorhabensbereich nur als Gastvo-
gelart ohne essentielle Gebietsbin-
dung vertreten (seltener Überflieger). 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Kormoran (Phalacrocorax carbo) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Keine Neststandorte im geplan-
ten Eingriffsraum, weshalb auch 
keine Gelege oder Nestlinge be-
troffen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die Art nutzt aktuell im Bereich 
des Vorhabensgebietes keine 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Lachmöwe (Larus ridibundus)  

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 R 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Koloniebrüter; Brutkolonien meist in Bereichen der Verlan-
dungszonen größerer Gewässer, häufig auf Inseln, in Seg-
genriedern, z.T. auch auf künstlichen, schwimmenden Ge-
genständen, außerhalb der Brutzeit hält sich die Lachmöwe 
bevorzugt an eutrophen Gewässern  sowie im Bereich von 
Hafenanlagen, Klärteichen oder Mülldeponien, tlw. auch 
auf frisch gepflügten Äckern  auf; nur geringe Scheu ge-
genüber Menschen (futterzahm!) 

Verbreitung In Deutschland verbreitet, dabei jedoch an die großen 
Flusstäler und Küstengebiete gebunden; in Hessen entlang 
der Flüsse Rhein und Main verbreitet, jedoch nur zwei bis 
drei Brutvorkommen an anderen Stellen bekannt 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art sind für den Betrachtungsraum nach-
gewiesen; auf Basis dieser Beobachtungsdaten wird die 
Lachmöwe als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate der Art nach-
weisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Lachmöwe (Larus ridibundus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Minderung des Vogelschlagrisi-
kos an großen Glasfassaden und 
spiegelnden Flächen (V 05)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Mögliche Brutplätze liegen nicht 
innerhalb der störökologisch be-
deutsamen Wirkzone 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mäusebussard (Buteo buteo) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)   ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Als Horststandorte werden vorzugsweise Laub-, seltener 
Nadelbäume ausgewählt; der Horst wird dabei in 8 bis 20 
m Höhe angelegt und besteht im Unterbau aus starken 
Ästen. Hauptbeutetiere sind verschiedene Mäusearten, 
aber auch Ratten, Spitzmäuse, Feldhamster, Jungfasane, 
junge Kaninchen u.a.m. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der Kartierung in 
2022 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; aufgrund 
der strukturellen Gegebenheiten (fehlender Horststandort) 
in Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird der Mäuse-
bussard als Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich war 
kein Bruthabitat des Mäusebussards 
nachweisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mäusebussard (Buteo buteo) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Kein Horststandort im geplanten 
Eingriffsraum, weshalb auch kei-
ne Gelege oder Nestlinge betrof-
fen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der Planungsraum verfügt der-
zeit über keine der genannten 
Funktionen in prüfrelevantem 
Umfang 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauersegler (Apus apus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Luftjäger; fliegt meist hoch auf der Jagd nach Fluginsekten, 
oft über besiedelten Bereichen; Brut in Mauerspalten oder 
Nistkästen; starke synanthrope Bindung 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der in 2022 durch-
geführten Erfassung für den Betrachtungsraum belegt; die 
Art wird hier als Nahrungsgast eingestuft 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Keine Neststandortpotenziale im 
Vorhabensgebiet 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mauersegler (Apus apus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Minderung des Vogelschlagrisi-
kos an großen Glasfassaden und 
spiegelnden Flächen (V 05)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Nutzt nur den Luftraum über dem 
Plangebiet; überwiegend große 
Flughöhe 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mehlschwalbe (Delichon urbica) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 3 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Luftjäger; Koloniebrüter an menschlichen Bauwerken; be-
nötigt feuchte Substrate für den Nestbau, besiedelt aber 
auch Nistkästen; starke synanthrope Bindung 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden im Rahmen der aktuellen Kar-
tierung in 2022  für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung 
mit den Beobachtungsdaten wird die Mehlschwalbe als 
Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Die Strukturausstattung im relevanten 
Eingriffsraum ermöglicht in keiner 
Weise eine Nutzung von Bruthabita-
ten; nur als Gastvogelart beobachtet  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen 
berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Mehlschwalbe (Delichon urbica) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 05) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der Eingriffsraum übernimmt für 
die Mehlschwalbe derzeit keine 
der aufgeführten Funktionen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Saatkrähe (Corvus frugilegus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Typische Art der Kulturlandschaft; Koloniebrüter auf 
Baumgruppen oder in Feldgehölzen, jedoch immer in der 
Nähe von Wasser; zieht im Winter oft in Schwärmen umher  

Verbreitung In Deutschland flächig verbreitet, stellenweise selten; in 
Hessen nur arealweise vorkommend; im Winter oft 
invasionsartige Zuzüge aus Nord- und Nordosteuropa, 
vorwiegend in klimatisch begünstigte Landschaftsräume 
wie das Hessische Ried 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Im Zuge der in 2022 durchgeführten avifaunistischen 
Kartierung als NAhrungsgast für das Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich nur 
als Gastvogelart vertreten 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Saatkrähe (Corvus frugilegus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 05) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
tungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der Eingriffsraum übernimmt für 
die Saatkrähe derzeit keine der 
aufgeführten Funktionen 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Star (Sturnus vulgaris) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 3 

 V 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise In seinem Vorkommen auf das Vorhandensein von natür-
lichen Baumhöhlen, Spechthöhlen oder Nistkästen ange-
wiesen (Höhlenbrüter) – daher meist in Laub- und Misch-
wald, Parks, Gärten oder offenem Kulturland mit einge-
streuten Bäumen vorkommend;   als Nahrung dienen so-
wohl Schnecken, Insekten und Würmer, aber auch (Bee-
ren-) Obst; 1-2 Bruten zwischen April und Juli; Teilzieher.  

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend  

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art wurden bei der faunistischen Erfas-
sung für den Betrachtungsraum nachgewiesen; aufgrund 
der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung mit den 
Beobachtungsdaten wird der Star als Brutvogelart ein-
gestuft (vgl. dazu auch die Karte 5 Brutvogelarten – EHZ 
gelb). 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Es ist davon auszugehen, dass zumin-
dest zwei Reviere des Stars  inner-
halb des Plangebietes liegen und 
somit als betroffen und abgängig zu 
bewerten sind. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein Die besetzten Bruthabitatstrukturen 
(hier: Höhlenbäume) können im Zuge 
der Gebietsentwicklung nicht erhalten 
werden 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein Da davon auszugehen ist, dass geeig-
nete Bruthabitatpotenziale im Umfeld 
durchaus schon von Konkurrenten be-
setzt sein können, ist ein Strukturer-
satz notwendig 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Star (Sturnus vulgaris) 

Blatt 2 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Fortsetzung … 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein Als Ausgleich für entfallende Brutmög-
lichkeiten sind in störungsarmen Räu-
men des funktionalen Umfeldes für 
den Star geeignete Nistgeräte aufzu-
hängen (C 03, C 04). 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Zerstörung von Gelegen oder 
Verlust von Nestlingen durch Ein-
griffe in den Gehölzbestand an 
dem Ort des Nestes (hier: Ro-
dung von Höhlenbäumen) sowie 
durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Rodungszeitenregelung und flan-
kierende Maßnahmen zum Ge-
hölzschutz (V 07, V 08) sowie 
Vorgaben zur Minderung des Vo-
gelschlagrisikos an spiegelnden 
Flächen (V 05) 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder 
Tötungsrisiko auszugehen 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Die aufzuhängenden Nistkästen 
sind in störungsarmen Land-
schaftsarealen zu installieren, so 
dass für den Star ein Ausweichen 
in störökologisch minder belaste-
te Räume möglich wird. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Star (Sturnus vulgaris) 

Blatt 3 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stockente (Anas platyrhynchos) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise besiedelt Gewässer verschiedensten Typs; Bodenbrüter im 
Uferbereich von geeigneten Gewässerabschnitten, tlw. 
unter Ufersträuchern, selten auf Kopfweiden oder in 
verlassenen Baumfreibrüternestern 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art sind für den Betrachtungsraum nach-
gewiesen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in 
Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird die Stockente 
als Randsiedler eingestuft (vgl. dazu auch die anliegende 
Karte 4 Brutvogelarten – EHZ rot). 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im geplanten Geltungsbereich war 
kein Bruthabitat der Stockente nach-
weisbar; allenfalls Gastvogelart (Nah-
rungsgast). 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stockente (Anas platyrhynchos) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Minderung des Vogelschlagrisi-
kos an großen Glasfassaden und 
spiegelnden Flächen (V 05)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der erkannte Brutplatz liegt nicht 
innerhalb des Plangebiets; auf-
grund seiner Lage im Nahbereich 
eines großen Gewerbebetriebes 
kann begründet davon ausge-
gangen werden, dass es zu kei-
nen erheblichen vorhabensbe-
dingten Belastungswirkungen 
kommen wird, die über die Vor-
belastungssituation hinausgehen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Stockente (Anas platyrhynchos) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Teichhuhn/Teichralle (Gallinula chloropus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 V 

 3 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Die Art brütet an Gewässern aller Art mit dichter Ufervege-
tation und idealerweise gutem Wasserpflanzenbestand; 
häufig im Bereich strukturreicher Verlandungsgesellschaf-
ten; im Winter oft in eisfreien, deckungsreichen Randzonen 
von  Fließgewässern; nimmt pflanzliche und tierische Kost; 
Bodenbrüter in dichter Vegetation. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen flächendeckend vorkommend 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen der Art sind für den Betrachtungsraum nach-
gewiesen; aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in 
Verbindung mit den Beobachtungsdaten wird die Teichralle 
als Randsiedler eingestuft (vgl. dazu auch die anliegende 
Karte 4 Brutvogelarten – EHZ rot). 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im geplanten Geltungsbereich war 
kein Bruthabitat der Teichralle nach-
weisbar. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 Abs. 5 Satz 2 
BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Teichhuhn/Teichralle (Gallinula chloropus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Durch Kollisionen mit großen 
Glasfassaden oder spiegelnden 
Flächen kann es zu Verletzungen 
oder gar Tötungen kommen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein Minderung des Vogelschlagrisi-
kos an großen Glasfassaden und 
spiegelnden Flächen (V 05)  

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein Aufgrund der Maßnahmenwirk-
samkeit ist von keinem signifikant 
erhöhten Verletzungs- oder Tö-
ungsrisiko auszugehen  

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der erkannte Brutplatz liegt nicht 
innerhalb des Plangebiets; auf-
grund seiner Lage im Nahbereich 
eines großen Gewerbebetriebes 
kann begründet davon ausge-
gangen werden, dass es zu kei-
nen erheblichen vorhabensbe-
dingten Belastungswirkungen 
kommen wird, die über die Vor-
belastungssituation hinausgehen. 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 
BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Teichhuhn/Teichralle (Gallinula chloropus) 

Blatt 3 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Blatt 1 

Allgemeine Angaben    

Schutzstatus und Gefährdungsstufe  FFH-RL-Anhang IV-Art 

 Europäische Vogelart 

RL Deutschland  

RL Hessen 

 -- 

 -- 

Erhaltungszustand in Hessen  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in Deutschland  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Erhaltungszustand in der EU  günstig (grün)  ungünstig –  

    unzureichend (gelb) 

 ungünstig -   

     schlecht (rot) 

Lebensraumansprüche/Verhaltensweise Als Jagdhabitat benötigt der Turmfalke offene Flächen mit 
möglichst niedriger Vegetation um seine Beutetiere (Heu-
schrecken, Kleinsäuger, Eidechsen, Amphibien, Bodenvö-
gel u.a.) optisch erfassen zu können. Diesbezügliche Ide-
alhabitate stellen Grünland, vegetationsarme Brachen und 
Weideland dar. Als Bruthabitate werden bei uns fast aus-
schließlich geeignete Gebäudestandorte (Kirchtürme, 
Masten u.ä.) oder spezifische Nisthilfen, tlw. sogar auf 
Stangen montiert, ausgewählt; teilweise werden aber auch 
alte Nester größerer Baumfreibrüter wie Rabenkrähe, 
Elster oder Mäusebussard für den Neststandort genutzt. 

Verbreitung In Deutschland und Hessen verbreitet 

Vorhabensbezogene Angaben    

Vorkommen im Untersuchungsraum   

 nachgewiesen  Vorkommen des Turmfalken wurden im Rahmen der Kar-
tierung in 2022 für den Betrachtungsraum nachgewiesen; 
aufgrund der strukturellen Gegebenheiten in Verbindung 
mit den Beobachtungsdaten wird der Turmfalke als 
Nahrungsgast eingestuft. 

 sehr wahrscheinlich anzunehmen entfällt 

Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-/Ruhestätten § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Im relevanten Wirkzonenbereich wa-
ren keine Bruthabitate des Turmfal-
ken nachweisbar; nur Gastvogelart. 

 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen 
möglich? 

 ja  nein entfällt 

 

Wird die ökologische Funktion im räum-
lichen Zusammenhang ohne vorgezo-
gene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewahrt (§ 44 (5) Satz 2 BNatSchG)? 

Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 

 ja  nein entfällt 

Wenn nein – kann die ökologische 
Funktion durch vorgezogene 
Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 
gewährleistet werden? 

 ja  nein entfällt 

Der Verbotstatbestand ‚Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten‘ tritt ein. 

 ja  nein 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Blatt 2 

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet 
werden? 

Vermeidungsmaßnahmen zunächst 
unberücksichtigt 

 ja  nein Kein Horststandort im geplanten 
Eingriffsraum, weshalb auch kei-
ne Gelege oder Nestlinge betrof-
fen sein werden.  

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Verbleibt unter Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant 
erhöhtes Verletzungs- oder Tötungsrisiko?  

Wenn ja – Verbotsauslösung! 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚Fangen, Töten, Verletzen‘ tritt ein.  ja  nein 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Können wild lebende Tiere während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser- 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich gestört werden? 

 ja  nein Der Brutplatz liegt nicht innerhalb 
der störökologisch bedeutsamen 
Wirkzone 

Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  ja  nein entfällt 

Wird eine erhebliche Störung durch 
obengenannte Maßnahmen vollständig 
vermieden 

 ja  nein entfällt 

 

Der Verbotstatbestand ‚erhebliche Störung‘ tritt ein.  ja  nein 

Entnahme von wild lebenden Pflanzen; Standortbeschädigung/-zerstörung (§ 44 (1) Nr. 4 BNatSchG) 

Entfällt grundsätzlich, da keine Pflanzenart betroffen ist 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs.7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose / der vorgesehenen Maßnahmen)  

 ja  nein 

 Ausnahme erforderlich  Ausnahme nicht erforderlich 

Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen   Artenschutzprüfung abgeschlossen 

Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeigneten und zumutbaren Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den 
    örtlichen Funktionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die oben dargestellten 
    Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt 

Unter Berücksichtigung von Wirkungsprognose und vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 (1) Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem.  
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemäß  § 45 Abs. 7 BNatSchG vor ggf. in  
    Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL   

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des  § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit  
    Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Faunistische Listen  
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Erläuterungen zu den faunistischen Listen 
 
 

I) Anmerkungen zum Rote Liste-Status  

 
RL-Status 0 : Ausgestorben oder verschollen 
RL-Status 1 : vom Aussterben bedroht 
RL-Status 2 : stark gefährdet 
RL-Status 3 : gefährdet 
RL-Status V : Vorwarnliste 
RL-Status R : Geographische Restriktion oder extrem selten 
G : Gefährdung anzunehmen – Status unbekannt 
GF : Gefangenenflüchtling 
II : Vermehrungsgäste 
III : Neozoen 
 
 
 
II)  Verwendete Abkürzungen:  

bg : besonders geschützt 
EHZ : Erhaltungszustand in Hessen 
HE : Rote-Liste Hessen  
D  : Rote-Liste Deutschland   
BArtSchV : Bundesartenschutzverordnung  
BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz 
VS-RL : Vogelschutzrichtlinie 
Anh. : Anhang 
Anl. :  Anlage 
Art. : Artikel 
BV  : Brutvogel/Brutverdacht 
DZ  : Durchzieher 
G  : Gast 
NG  : Nahrungsgast  
NI  : Nisthilfe 
R  : Resident 
RS  : Randsiedler 
sG  : seltener Gast 
sNG : seltener Nahrungsgast  
T  : Totfunde  
Ü  : Überflieger 
V  : Vorbeiflug 
W  : Wanderfalter 
WG  : Wintergast 
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Fledermausarten im Untersuchungsraum 
Verbreitung im Unter-

suchungsraum 
Rote Liste 

besonders  geschützte Arten 

streng geschützte Arten FFH-RL 

Wissenschaftlicher Artname  Deutscher Artname  Nachweis Status EHZ HE D BNatSchG BArtSchV Anh. II Anh. IV 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 2022 NG  3 V X   X 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 2022 NG  3  X   X 

Artenzahl   2 -- -- 2 1 2 0 0 2 
 

! Arten mit herausgehobenem Gefährdungs- und/oder Schutzstatus sind rot unterlegt (zwei Arten) 
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Vogelarten im Gesamt-Untersuchungsraum 
Verbreitung im Unter-

suchungsraum 
Rote Liste 

besonders  geschützte Arten 

streng geschützte Arten VS-RL 

Wissenschaftlicher Artname  Deutscher Artname  Beleg Status EHZ HE D BNatSchG BArtSchV Art. 1 Anh. I 

Anas platyrhynchos Stockente 2022 BV  3    X  

Alopochen aegyptiacus Nilgans 2022 NG      X  

Apus apus Mauersegler 2022 NG      X  

Ardea cinerea Graureiher 2022 NG      X  

Buteo buteo Mäusebussard 2022 NG    X  X  

Carduelis chloris Grünling 2022 BV      X  

Columba livia Haustaube 2022 NG      X  

Columba oenas Hohltaube 2022 NG      X  

Columba palumbus Ringeltaube 2022 BV      X  

Corvus corone Aaskrähe 2022 NG      X  

Corvus frugilegus Saatkrähe 2022 NG  V    X  

Delichon urbica Mehlschwalbe 2022 NG   3   X  

Dendrocopus major Buntspecht 2022 NG      X  

Erithacus rubecula Rotkehlchen 2022 BV      X  

Falco tinnunculus Turmfalke 2022 NG    X  X  

Fringilla coelebs Buchfink 2022 BV      X  

Gallinula chloropus Teichhuhn 2022 BV  3 V X X X  

Garrulus glandarius Eichelhäher 2022 RS      X  

Larus ridibundus Lachmöwe 2022 NG  R    X  

Luscinia megarhynchos Nachtigall 2022 BV      X  

Milvus migrans Schwarzmilan 2022 NG    X  X X 

Motacilla alba Bachstelze 2022 BV      X  

Parus caeruleus Blaumeise 2022 BV      X  

Parus major Kohlmeise 2022 BV      X  

Passer domesticus Haussperling 2022 NG      X  

Phalacrocorax carbo Kormoran 2022 Ü      X  

Phasanius colchicus Fasan 2022 BV      X  

Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz 2022 BV      X  

Phylloscopus collybita Zilpzalp 2022 BV      X  

Phylloscopus trochilus Fitis 2022 BV      X  

Pica pica Elster 2022 BV      X  

Zwischensumme  31 -- 16/9/3/3 4 2 4 1 31 1 
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Vogelarten im Gesamt-Untersuchungsraum 
Verbreitung im Unter-

suchungsraum 
Rote Liste 

besonders  geschützte Arten 

streng geschützte Arten VS-RL 

Wissenschaftlicher Artname  Deutscher Artname  Beleg Status EHZ HE D BNatSchG BArtSchV Art. 1 Anh. I 

Übertrag 31 -- 16/9/3/3 4 2 4 1 31 1 

Picus viridis Grünspecht 2022 RS    X X X  

Psittacula crameri Halsbandsittich 2022 NG      X  

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke 2022 BV      X  

Sylvia borin Gartengrasmücke 2022 BV      X  

Sylvia communis Dorngrasmücke 2022 BV      X  

Sturnus vulgaris Star 2022 BV  V 3   X  

Troglodytes troglodytes Zaunkönig 2022 BV      X  

Turdus merula Amsel 2022 BV      X  

Artenzahl  39 -- 22/10/3/4 5 3 5 2 39 1 

! Arten mit herausgehobenem Gefährdungs- und/oder Schutzstatus bzw. ungünstigem Erhaltungszustand in Hessen sind rot unterlegt (insgesamt 17 Arten)  

  



Bebauungsplan Gewerbegebiet West V.2  Stadt Flörsheim 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG                Kernstadt 

 
 Büro für Umweltplanung           64668 Rimbach 112 

 

Reptilienarten im Gesamt-Untersuchungsraum 
Verbreitung im Unter-

suchungsraum 
Rote Liste 

besonders  geschützte Arten 

streng geschützte Arten FFH-RL 

Wissenschaftlicher Artname  Deutscher Artname  Beleg Status 
Alt-

daten 
HE D BNatSchG BArtSchV Anh. II Anh. IV 

Anguis fragilis Blindschleiche 2022 R  V      

Artenzahl   1 -- 0 1 0 0 0 0 0 

!  Arten mit herausgehobenem Gefährdungs- und/oder Schutzstatus sind rot unterlegt (eine Art) 
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Tagfalterarten im Gesamt-Untersuchungsraum 
Verbreitung im Unter-

suchungsraum 
Rote Liste 

besonders  geschützte Arten 

streng geschützte Arten FFH-RL 

Wissenschaftlicher Artname   Deutscher Artname   
Nach-
weis 

Status 
Fremd-
daten 

HE D  BNatSchG BArtSchV Anh. II Anh. IV 

Aglais urticae Kleiner Fuchs 2022 R            

Antocharis cardamines Aurorafalter 2022 R            

Celastrina argiolus Faulbaumbläuling 2022 R        

Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen 2022 R            

Gonepteryx rhamni Zitronenfalter 2022 R            

Inachis io Tagpfauenauge 2022 R             

Maniola jurtina Großes Ochsenauge 2022 R             

Issoria lathonia Kleiner Perlmutterfalter 2022 W        

Lycaena phlaeas Kleiner Feuerfalter 2022 R             

Melanagria galathea Damenbrett 2022 R             

Pararge aegeria Laubfalter 2022 R        

Pieris brassicae Großer Kohlweißling 2022 R             

Pieris napi Grünaderweißling 2022 R             

Pieris rapae Kleiner Kohlweißling 2022 R             

Polygonia c-album C-Falter 2022 R             

Polyommatus icarus Hauhechelbläuling 2022 R        

Thymelicus lineola Dickkopffalter 2022 R        

Thymelicus sylvestris Dickkopffalter 2022 R        

Vanessa cardui Distelfalter 2022 W        

Vanessa atalanta Admiral 2022 W             

Artenzahl  20 -- -- 0 0 0 0 0 0 
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Heuschreckenarten im Gesamt-Untersuchungsraum 
Verbreitung im Unter-

suchungsraum 
Rote Liste 

besonders  geschützte Arten 

streng geschützte Arten FFH-RL 

Wissenschaftlicher Artname   Deutscher Artname   
Nach-
weis 

Status 
Fremd-
daten 

HE D  BNatSchG BArtSchV Anh. II Anh. IV 

Chorthippus biguttulus Nachtigall-Grashüpfer 2022 R            

Chorthippus brunneus Brauner Grashüpfer 2022 R            

Chorthippus dorsatus Wiesen-Grashüpfer 2022 R  3          

Chorthippus parallelus Gewöhnlicher Grashüpfer 2022 R            

Meconema thalassinum Gewöhnliche Eichenschrecke 2022 R            

Metrioptera roeseli Roesels Beißschrecke 2022 R            

Nemobius sylvestris Waldgrille 2022 R        

Oecanthus pellucens Weinhähnchen 2022 R  3         

Pholidoptera griseoaptera Gemeine Strauchschrecke 2022 R            

Tettigonia viridissima Großes Heupferd 2022 R             

Artenzahl  10 -- -- 2 0 0 0 0 0 

!  Arten mit herausgehobenem Gefährdungs- und/oder Schutzstatus sind rot unterlegt (zwei Arten) 
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Kartenteil 

Karte 1: Standorte der Kunstverstecke 

Karte 2: Höhlenbäume 

Karte 3: Großnester und Horste 

Karte 4: Brutvogelarten - EHZ rot 

Karte 5: Brutvogelarten - EHZ gelb 

Karte 6: Brutvogelarten des Offenlandes 

Karte 7: Reptilienarten 

Karte 8: Bemerkenswerte Heuschreckenarten 
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